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Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 

Am 04.06.2025 hat nun das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes für ein steuer-

liches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschlos-

sen. Inhaltliche Änderungen gegenüber dem kurz zuvor am 30.05.2025 seitens des BMF an die 

Bundesländer zur Stellungnahme übersandten Referentenentwurf (vgl. hierzu ausführlich TAX 

WEEKLY # 18/2025) haben sich nicht mehr ergeben.  

Um das Gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen, haben die Regierungsfraktionen den Entwurf 

im Wege der „Paralleleinbringung“ am 03.06.2025 in den Bundestag eingebracht. Auf diese 

Weise muss der Bundestags-Finanzausschuss mit seinen Beratungen nicht warten, bis der Bun-

desrat seine Stellungnahme abgegeben hat, sondern kann damit sofort beginnen. Mit dem ge-

wählten Verfahren soll ein ehrgeiziger Zeitplan der Regierungskoalition erfüllt werden. Dieser 

sieht vor, dass der Entwurf bereits am 27.06.2025 vom Bundestag sowie am 11.07.2025 vom Bun-

desrat beschlossen wird. Da die an der Regierungskoalition beteiligten Parteien CDU/CSU und 

SPD im Bundesrat keine Stimmenmehrheit haben, sind sie auf die Stimmen von Landesregierun-

gen angewiesen, die unter Beteiligung der Grünen zustande gekommen sind. Dass die Grünen 

bisher keinen öffentlichen Widerspruch gegen den Gesetzentwurf geäußert haben, lässt vermu-

ten, dass eine Zustimmung wahrscheinlich ist. Es stellt sich allerdings die Frage, ob und wenn ja 

welchen Ausgleich die Länder für Aufkommensausfälle beanspruchen. Die Stellungnahme des 

Bundesrats zum Regierungsentwurf soll am 13.06.2025 im Plenum beschlossen werden. 

BMF: Folgen des EuGH-Urteils vom 26.02.2019, Wächtler (C-581/17), unter Berücksichtigung 

des BFH-Urteils vom 06.09.2023 (I R 35/20) 

Mit BMF-Schreiben vom 02.06.2025 zu § 6 AStG a.F. passt die Finanzverwaltung ihre Auffassung 

für vor dem 01.01.2022 (Altfälle) erfolgte Wegzüge in die Schweiz unter Berücksichtigung des 

BFH-Urteils vom 06.09.2023 (I R 35/20) an. Demnach greift nun für Wegzüge in die Schweiz bis 

zum 31.12.2021 die unbefristete und zinslose Stundung „rückwirkend“, so wie dies bei Wegzügen 

in EU/EWR-Mitgliedstaaten explizit geregelt war. Zusätzliche Voraussetzung ist bei Wegzügen in 

die Schweiz dabei, dass der persönliche Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens zwi-

schen der EU und der Schweiz konkret eröffnet ist. Dies ist z.B. bei Aufnahme einer Erwerbstätig-

keit in der Schweiz gegeben. Im Zuge der Umsetzung der ATAD in nationales Recht wurde mit 

Wirkung zum 01.01.2022 der § 6 AStG grundlegend überarbeitet. Eine zinslose und unbefristete 

Stundung wird bei Wegzügen in das Ausland – egal wohin – ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ge-

währt. Man darf hierin getrost einen Widerspruch zur Wächtler-Entscheidung des EuGH vom 

26.02.2019 (C-497/17) sehen. Der BFH hat dies auch in seiner Entscheidung vom 06.09.2023 sehr 

deutlich zum Ausdruck gebracht. Er betont dabei die Bindungswirkung an die konkrete EuGH-Ent-

scheidung, weshalb er frühere Entscheidungen des EuGH, die vom Gesetzgeber zum ATADUmsG 

ins Feld geführt wurden, ausblendet. Die Finanzverwaltung hat diese Auffassung des BFH leider 

nicht zum Anlass genommen, für aktuelle Wegzugsfälle wenigstens anzuordnen, dass eine Stun-

dung regelmäßig auch ohne Sicherheitsleistung gewährt werden sollte. Es dürfte nur eine Frage 

der Zeit sein, bis sich BFH bzw. EuGH mit dem aktuellen Recht der Wegzugsbesteuerung befas-

sen wird. 
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BFH: Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts auf Liefergegenstände mit verschiedenen 

Steuersätzen in der Systemgastronomie 

Der BFH hat mit Urteil vom 22.01.2025 (XI R 19/23) entschieden, dass eine Methode zur Auftei-

lung des Verkaufspreises eines Spar-Menüs, die dazu führt, dass auf ein Produkt des Spar-Menüs 

(z.B. Burger) ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis, nicht 

sachgerecht ist. 

Im Urteilsfall betrieben zwei GmbHs als Franchisenehmerinnen Schnellrestaurants, in denen u.a. 

Spar-Menüs (z.B. Getränk, Burger und Pommes Frites) zu einem einheitlichen Gesamtpreis zum 

Verzehr außer Haus verkauft wurden. Umsatzsteuerrechtlich handelt es sich dabei, wie der BFH 

bestätigt hat, um zwei Lieferungen: Die Lieferung des Getränks unterliegt dem Regelsteuersatz 

(19 %) und die Lieferung der Speisen unterliegt dem ermäßigten Steuersatz (7 %). 

Seit dem 01.07.2014 teilten die beiden GmbHs den Gesamtpreis des Spar-Menüs nach der "Food-

and-Paper"-Methode auf die Speisen und das Getränk auf. Die Aufteilung erfolgt dabei anhand 

des Wareneinsatzes, das heißt der Summe aller Aufwendungen für die Speisen bzw. für das Ge-

tränk. Da in der Gastronomie die Gewinnspanne auf Getränke typischerweise deutlich höher ist 

als die Gewinnspanne auf Speisen, ergäbe sich hieraus typischerweise eine niedrigere Umsatz-

steuer als bei einer Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen. 

Das Finanzamt hielt die Aufteilung nach der "Food-and-Paper"-Methode für unzulässig, weil sie 

nicht so einfach sei wie eine Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen und außerdem nicht zu sach-

gerechten Ergebnissen führe. Das Finanzgericht hielt die "Food-and-Paper"-Methode hingegen für 

zulässig. 

Der BFH folgte der Auffassung des Finanzgerichts im Ergebnis nicht. Er führte zwar zunächst aus, 

dass – entgegen der Auffassung des Finanzamts – der Unternehmer nicht immer die einfachst-

mögliche Methode anwenden muss. Wenn eine andere Methode zumindest ebenso sachgerecht 

ist wie die Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen, darf er auch die andere Methode anwenden. 

Der BFH erkannte die "Food-and-Paper"-Methode gleichwohl nicht an, weil sie in manchen Fällen 

dazu führt, dass der Preis eines Burgers mit einem hohen Wareneinsatz im Menü über dem Einzel-

verkaufspreis des Burgers liegen würde. Es widerspricht aus Sicht des BFH der wirtschaftlichen 

Realität, dass der Verkaufspreis eines Produkts in einem mit Rabatt verkauften Menü höher sein 

könnte als der Einzelverkaufspreis. Eine Methode, die dazu führt, ist nicht sachgerecht. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der BFH daneben mit einem weiteren, nicht amtlich 

veröffentlichten Urteil vom 22.01.2025 (XI R 22/22) auch in einem gleich gelagerten Fall eine ähn-

liche Methode nicht anerkannt hat. 
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Alle am 05.06.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

V R 24/23 06.02.2025 Umsatzsteuerpflicht der Schutzmaskenpauschale 

XI R 19/23 22.01.2025 

Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts auf Liefergegen-

stände mit verschiedenen Steuersätzen in der Systemgastrono-

mie 

 

Alle am 05.06.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VII B 107/24 15.05.2025 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei elektronischer 

Übermittlung einer Rechtsmittelbegründungsschrift 

XI B 69/24 14.05.2025 
Anforderungen an die Rüge, das FG habe zu Unrecht einen 

Zeugen nicht vernommen 

XI B 77/24 14.05.2025 

Keine Anwendung des § 296 ZPO im finanzgerichtlichen Ver-

fahren; Unabhängigkeit der Berichtigung von Umsatzsteuer 

und Vorsteuerabzug 

XI S 7/25 14.05.2025 
Keine Hinweispflicht zu Darlegungsanforderungen einer Nicht-

zulassungsbeschwerde 

XI B 33/24 30.04.2025 
Zurechnung sexueller Dienstleistungen in einem Bordell ("Lauf-

haus") 

XI R 22/22 22.01.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 22.01.2025  XI R 

19/23 - Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts auf Lie-

fergegenstände mit verschiedenen Steuersätzen in der System-

gastronomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520153/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520157/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520159/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520158/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550100/
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Alle bis zum 06.06.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

IV C 5 - S 

2363/00047/004/136 
03.06.2025 

Datenaustausch zwischen den Unternehmen der 

privaten Krankenversicherung und der privaten 

Pflege-Pflichtversicherung, der Finanzverwaltung 

und den Arbeitgebern im Rahmen des Lohnsteuer-

abzugsverfahrens ab 2026 

IV D 3 - S 

1315/00304/070/025 
03.06.2025 

Automatischer Austausch von Informationen über 

Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanz-

konten-Informationsaustauschgesetz - FKAustG; 

Bekanntmachung einer finalen Staatenaus-

tauschliste 2025 im Sinne des § 1 Absatz 1 

FKAustG für den automatischen Austausch von In-

formationen über Finanzkonten in Steuersachen 

zum 30. September 2025 

IV B 5 - S 

1348/00008/004/159 
02.06.2025 

Folgen des EuGH-Urteils vom 26. Februar 2019, 

Wächtler - C-581/17 (EU:C:2019:138), unter Be-

rücksichtigung des BFH-Urteils vom 6. September 

2023 - I R 35/20 (BStBl II S. ----) 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-06-03-dataustausch-priv-kv-pv-finw-arbeitg.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-06-03-dataustausch-priv-kv-pv-finw-arbeitg.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-06-03-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-06-03-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-06-02-wegzuege-in-die-schweiz.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-06-02-wegzuege-in-die-schweiz.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


A. Problem und Ziel 


Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wach-
sende Volkswirtschaft werden. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivität des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort hin-
sichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den Wohlstand für alle zu 
mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gilt es, die Potenziale der deutschen 
Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltig höheren Wachstumspfad 
zu kommen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritäre Maßnahmen zur Standortstärkung und In-
vestitionsförderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal für die kurzfristige 
und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die 
Maßnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flächenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein 
nachhaltiges, wachstumsförderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sor-
gen. 


Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen, son-
dern auch um die Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf längere Frist. Die Steuerpolitik 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation. 


Angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft setzen diese kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen wichtige und klare Impulse für einen Wachstumstrend. 
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere Maßnahmen - wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind - folgen müssen. Standortstärkende Maßnahmen müssen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in 
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthält. 


Im vorliegenden Gesetz werden gezielte Investitionsanreize mit flächendeckenden Entlas-
tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Baustein ist dabei der „Investitions-Booster“ (degressive AfA), der noch in diesem Jahr 
wirken soll. Dieser sieht für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eine de-
gressive Absetzung für Abnutzung (AfA) in Höhe von höchstens 30 Prozent in den Jahren 
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen können zu einer 
Erhöhung der Rentabilität von Investitionen führen und die Liquidität der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition stärken. Infolgedessen fungiert 
die degressive AfA als Katalysator für die Investitionspläne der Unternehmen. 


Anschließend an den zeitlich begrenzten „Investitions-Booster“ sorgt die schrittweise Sen-
kung des Körperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent 







 - 2 -   


 


in 2032 für in der Breite wirksame Liquiditätssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit bezüglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen 
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit geprägten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen über die Legislaturperiode hinaus 
die notwendigen Entlastungen sichern, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigern 
und die Standortattraktivität insgesamt zu verbessern. 


Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralität zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten. 


Darüber hinaus tragen die Erhöhung der steuerlichen Forschungsförderung und die Förde-
rung der Elektromobilität dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf 
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren. 


Das Gesetz enthält folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens - „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes – EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von der-
zeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene 
Gewinne von derzeit 28,25w in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 
2028/2029, 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG)  


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 
Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – 
FZulG) 


C. Alternativen 


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der Tabelle im Allgemeinen Teil 
der Begründung ersichtlich. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- und -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-


schaft 


volle Jahreswirkung1) 


2025 2026 2027 2028 2029 


Insgesamt - 2 530 - 8 110 - 11 815 - 12 005 - 11 300 
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Bund - 794 - 2 614 - 3 784 - 4 958 - 5 767 


Länder - 725 - 2 407 - 3 476 - 4 495 - 5 197 


Gemeinden - 1 011 - 3 089 - 4 555 - 2 552 - 336 


 Kassenjahr 


 2025 2026 2027 2028 2029 


Insgesamt - 630 - 4 075 - 9 840 - 16 800 - 17 070 


Bund - 200 - 1 287 - 3 147 - 6 212 - 7 406 


Länder - 182 - 1 172 - 2 891 - 5 670 - 6 716 


Gemeinden - 248 - 1 616 - 3 802 - 4 918 - 2 948 


1) Wirkung im Veranlagungsjahr 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 0 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro):  


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 33,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro):  


davon Sonstiges (in Tsd. Euro):  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro):  


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro):  


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 62,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro):  


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 62,0 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro)  


Es ergeben sich keine messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung. Vgl. auch die weiteren Ausführungen im Allgemeinen Teil der Begründung. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 
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Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 







 - 5 -   


 


Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortpro-
gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „70 000 Euro“ durch die Angabe „100 000 Euro“ ersetzt. 


2. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


„Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 
30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder hergestellt worden 
sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. 
Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen 
werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Dreifache des 
bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommen-
den Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht übersteigen.“ 


b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Bei Elektrofahrzeugen nach § 9 Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergeset-
zes, die zum Anlagevermögen gehören und nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 angeschafft worden sind, können abweichend von Absatz 1 oder 
2 als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge in Prozent der Anschaf-
fungskosten abgezogen werden: im Jahr der Anschaffung 75 Prozent, im ersten 
darauf folgenden Jahr zehn Prozent, im zweiten und dritten darauf folgenden Jahr 
jeweils fünf Prozent, im vierten darauf folgenden Jahr drei Prozent und im fünften 
darauf folgenden Jahr zwei Prozent. Satz 1 kann nur angewendet werden, wenn 
der Steuerpflichtige keine Sonderabschreibungen für das Wirtschaftsgut in An-
spruch genommen hat. Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.“ 


3. § 34a Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 


„Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
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mer 1 bis 3) nach Absatz 2 enthalten, ist die Einkommensteuer für diese Gewinne auf 
Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steuersatz von 


1. 28,25 Prozent für Veranlagungszeiträume bis 2027, 


2. 27 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2028 und 2029, 


3. 26 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2030 und 2031 und 


4. 25 Prozent für Veranlagungszeiträume ab 2032 


zu berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Freibetrag nach § 16 Absatz 4 
oder die Steuerermäßigung nach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen wird oder es 
sich um Gewinne nach § 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt.“ 


4. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 12 Satz 5 wird der folgende Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl I. S. ...) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Kraftfahrzeuge anzu-
wenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft werden.“ 


b) Nach Absatz 15 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt: 


„Bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 
2023 oder nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Januar 2025 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, ist § 7 Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 
27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) weiter anzuwenden.“ 


Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 23 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 


„(1) Die Körperschaftsteuer beträgt für 


1. Veranlagungszeiträume bis 2027 15 Prozent, 


2. den Veranlagungszeitraum 2028 14 Prozent, 


3. den Veranlagungszeitraum 2029 13 Prozent, 


4. den Veranlagungszeitraum 2030 12 Prozent, 


5. den Veranlagungszeitraum 2031 11 Prozent und 


6. Veranlagungszeiträume ab 2032 10 Prozent 
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des zu versteuernden Einkommens.“ 


Artikel 3 


Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt 
durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


§ 3 wird wie folgt geändert: 


1. Nach Absatz 3a wird der folgende Absatz 3b eingefügt: 


„(3b) Zu den förderfähigen Aufwendungen gehört auch der pauschalisierte Betrag 
für zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten nach Satz 2, die im Rah-
men eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, welches nach dem 
31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden sind. Die als förderfähige Aufwendun-
gen zu berücksichtigenden Gemein- und Betriebskosten betragen pauschal 20 Prozent 
der im Wirtschaftsjahr nach den Absätzen 1, 2, 3, 3a und 4 entstandenen förderfähigen 
Aufwendungen.“ 


2. Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt: 


„(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähi-
gen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4. Die Be-
messungsgrundlage beträgt höchstens für  


1. nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene förderfähige Auf-
wendungen 2 000 000 Euro, 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 28. März 2024 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 4 000 000 Euro, 


3. nach dem 27. März 2024 und vor dem 1. Januar 2026 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 10 000 000 Euro und  


4. nach dem 31. Dezember 2025 entstandene förderfähige Aufwendungen 
12 000 000 Euro.“ 


Artikel 4 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die deutsche Steuerpolitik muss zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wach-
sende Volkswirtschaft werden. Hierfür gilt es, Investitionsanreize zu schaffen, um die At-
traktivität des Standorts Deutschland zu steigern, das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort 
hinsichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den Wohlstand für alle 
zu mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gilt es, die Potenziale der deut-
schen Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf einen nachhaltig höheren Wachs-
tumspfad zu kommen. 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden prioritäre Maßnahmen zur Standortstärkung und In-
vestitionsförderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes Signal für die kurzfristige 
und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandort Deutschland ausgeht. Die 
Maßnahmen dienen dem schnellen Anschub wachstumswirksamer Investitionen verbun-
den mit langfristigen und flächenwirksamen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein 
nachhaltiges, wachstumsförderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sor-
gen.  


Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen, son-
dern auch um die Schaffung einer resilienten Wirtschaft auf längere Sicht. Die Steuerpolitik 
spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstum und Innovation.  


Angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft setzen diese kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen wichtige und klare Impulse für einen Wachstumstrend. 
Gleichwohl handelt es sich nur um einen ersten Schritt zur Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, dem umfassendere weitere Maßnahmen – wie sie im Koalitionsver-
trag vereinbart sind – folgen müssen. Standortstärkende Maßnahmen müssen in ein Ge-
samtkonzept eingebettet werden, das sowohl schnell wirkende Entlastungen als auch in 
der Tiefe wirksame strukturelle Verbesserungen enthält. 


Im vorliegenden Gesetz werden gezielte Investitionsanreize mit flächendeckenden Entlas-
tungen sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in der materiellen Wirkung verzahnt. Ein wich-
tiger Baustein ist dabei der „Investitions-Booster“ (degressive AfA), der noch in diesem Jahr 
wirken soll. Dieser sieht für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens eine de-
gressive Absetzung für Abnutzung (AfA) in Höhe von höchstens 30 Prozent in den Jahren 
2025, 2026 und 2027 vor. Die verbesserten Abschreibungsbedingungen können zu einer 
Erhöhung der Rentabilität von Investitionen führen und die Liquidität der Unternehmen ins-
besondere in der unmittelbaren Phase nach der Investition stärken. Infolgedessen fungiert 
die degressive AfA als Katalysator für die Investitionspläne der Unternehmen. 


Anschließend an den zeitlich begrenzten „Investitions-Booster“ sorgt die schrittweise Sen-
kung des Körperschaftsteuer-Satzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 auf 10 Prozent 
in 2032 für in der Breite wirksame Liquiditätssteigerungen und langfristige Planungssicher-
heit bezüglich der unternehmensteuerlichen Entlastung und der unternehmensteuerlichen 
Rahmenbedingungen. In einer von Unsicherheit geprägten Welt kann dies zur Stabilisie-
rung von Erwartungen beitragen und den Unternehmen über die Legislaturperiode hinaus 
die notwendigen Entlastungen sichern, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit in ei-
nem global zunehmenden Standortwettbewerb zu erhalten beziehungsweise zu steigern 
und die Standortattraktivität insgesamt zu verbessern. 
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Mit der korrespondierenden Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird an dem Ziel einer Belastungsneutralität zwischen Personenunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften festgehalten. 


Darüber hinaus tragen die Erhöhung der steuerlichen Forschungsförderung und die Förde-
rung der Elektromobilität dazu bei, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und auf 
diese Weise wirtschaftliche Impulse zu generieren. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Das Gesetz enthält folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens - „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes – EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf zehn Prozent ab 1. Ja-
nuar 2028 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene 
Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2028/2029, 26 Prozent (VZ 2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) 
(§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektro-
fahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 
Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – 
FZulG) 


III. Exekutiver Fußabdruck 


Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13 GGO). 


IV. Alternativen 


Keine. Die im Einzelnen geprüften Alternativen sind aus der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich. 


Vorschriften Geprüfte Alternativen Begründung 


§ 7 Absatz 2 
EStG 


− Keine Verlängerung/Anpassung des 
Anwendungsbereiches für die Inan-
spruchnahme der degressiven Ab-
schreibung (AfA) für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens. 
Als Folge wäre für entsprechende In-
vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-
neare AfA zulässig. Damit würden von 
den allgemeingültigen Abschreibungs-
vorschriften keine unternehmerischen 


− Die degressive AfA wirkt als reguläre - 
auch handelsrechtlich zulässige - Ab-
schreibungsmethode wirtschaftsför-
dernd und kann damit Investitionsan-
reize setzen, ohne bereits bestehende 
steuerliche Förderungen zu konterkarie-
ren. Für alle Beteiligten stellt die Rege-
lung die bürokratieärmste und kosten-
günstigste Variante dar. 
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Vorschriften Geprüfte Alternativen Begründung 


Vorteile und Investitionsanreize, die zu 
einer nötigen Stabilisierung und Trans-
formation der Wirtschaft beitragen kön-
nen, mehr ausgehen. 


§ 7 Ab-
satz 2a - neu - 
EStG 


− Keine Einführung der degressiven AfA 
für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge. 
Als Folge wäre für entsprechende In-
vestitionen ab dem Jahr 2025 nur die li-
neare AfA zulässig. Damit würden von 
den allgemeingültigen Abschreibungs-
vorschriften keine unternehmerischen 
Vorteile und Investitionsanreize, die zu 
einer nötigen Stabilisierung und Trans-
formation der Wirtschaft beitragen kön-
nen, mehr ausgehen. 


− Die degressive AfA wirkt als reguläre - 
auch handelsrechtlich zulässige - Ab-
schreibungsmethode wirtschaftsför-
dernd und kann damit Investitionsan-
reize setzen, ohne bereits bestehende 
steuerliche Förderungen zu konterkarie-
ren. Für alle Beteiligten stellt die Rege-
lung die bürokratieärmste und kosten-
günstigste Variante dar. 


§ 6 Absatz 1 
EStG 


− Keine Anhebung der Bruttolistenpreis-
grenze; positive Wirkungen auf Klima-
schutz und Automobilhersteller bleiben 
aus. 


− Die Regelung ist geeignet, die Errei-
chung der erwünschten Ziele (Klima-
schutz, Förderung Automobilstandort 
Deutschland) zu fördern. 


§ 34a Absatz 1 
Satz 1 EStG 


− keine Absenkung des Thesaurierungs-
steuersatzes; keine Standortstärkung 


− Maßnahme aus Koalitionsvertrag. 
Stärkung der deutschen Wirtschaft. 


§ 23 Absatz 1 
KStG 


− Alternative: Keine Senkung des Körper-
schaftsteuersatzes.  


− Folgen: Keine Senkung der Unterneh-
mensteuerbelastung, keine Standort-
stärkung. 


− Maßnahme aus Koalitionsvertrag. 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
durch Entlastungswirkung in der Breite 
und deutliches zukunftsweisendes 
Standortsignal in einem zunehmend 
globalen Standortwettbewerb. 


§ 3 FZulG − Beibehaltung des bisherigen Umfanges 
der förderfähigen Aufwendungen 


− Beschränkung der maximal förderfä-
hige Bemessungsgrundlage auf 
10 Mio. Euro 


− Die genannten Alternativen bilden den 
Regelungsinhalt des FZulG ab. Eine 
Nichtumsetzung der vorgeschlagenen 
Regelungen hätte zur Folge, dass die 
Attraktivität der Forschungszulage nicht 
gestärkt und der Umfang nicht ausge-
weitet wird und keine zusätzlichen An-
reize geschaffen werden in Forschung 
und Entwicklung zu investieren. Zudem 
würden die Vereinbarungen des Koaliti-
onsvertrags nicht eingehalten werden.   


V. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 2) sowie des For-
schungszulagengesetzes (Artikel 3) aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des 
Grundgesetzes, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz oder teilweise 
zusteht. 


VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen. 
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VII. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Keine. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das 
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge – Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit – Wirtschaftswachstum) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben. 


Die Anhebung der Bruttolistenpreis-Grenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die 
Begünstigung von Elektrofahrzeugen betrifft die Nachhaltigkeitsziele: 3.2.a Emissionen von 
Luftschadstoffen Regelung dient der Erhöhung der Nutzung von Elektrofahrzeugen und da-
mit der Reduktion von Schadstoffausstößen; SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum Sicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie; 9.1 Innovation: Zu-
kunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten Förderung der Entwicklungen im Bereich 
Elektromobilität und 13.1.a Treibhausgasemissionen Förderung der Elektromobilität dient 
der Treibhausgasreduktion im Verkehr. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
kör-per-
schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


                        
1 § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nummer 3 


und Satz 3 Nummer 3 EStG 
Insg. - 25 - 105 - 155 - 155 - 155 - 20 - 80 - 135 - 155 - 155 


 Anhebung der Bruttolistenpreisgren-
ze bei der sog. Dienstwagenbesteu-
erung von 70.000 € auf 100.000 € 
für nach dem 30. Juni 2025 ange-
schaff-te Kraftfahrzeuge ohne CO2-
Emission je gefahrenem Kilometer 


ESt - 5 - 25 - 35 - 35 - 35 . - 5 - 20 - 35 - 35 


 LSt - 20 - 75 - 110 - 110 - 110 - 20 - 70 - 105 - 110 - 110 


 SolZ . - 5 - 10 - 10 - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10 


                 


 Bund - 11 - 48 - 72 - 72 - 72 - 9 - 37 - 64 - 72 - 72 


 ESt - 2 - 11 - 15 - 15 - 15 . - 2 - 9 - 15 - 15 


 LSt - 9 - 32 - 47 - 47 - 47 - 9 - 30 - 45 - 47 - 47 


 SolZ . - 5 - 10 - 10 - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10 


                 


 Länder - 10 - 42 - 61 - 61 - 61 - 8 - 31 - 52 - 61 - 61 


 ESt - 2 - 10 - 15 - 15 - 15 . - 2 - 8 - 15 - 15 


 LSt - 8 - 32 - 46 - 46 - 46 - 8 - 29 - 44 - 46 - 46 


                 


 Gem. - 4 - 15 - 22 - 22 - 22 - 3 - 12 - 19 - 22 - 22  
ESt - 1 - 4 - 5 - 5 - 5 . - 1 - 3 - 5 - 5 


 LSt - 3 - 11 - 17 - 17 - 17 - 3 - 11 - 16 - 17 - 17 


                  
2 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 1.600 - 5.845 - 9.765 - 7.285 - 1.525 - 155 - 2.185 - 7.305 - 12.250 - 9.735 


 Wiedereinführung und Aufstockung 
der degressiven AfA in Höhe von 
30 %, max. 3-faches der linearen 
AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die nach 
dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. 


GewSt - 620 - 2.260 - 3.775 - 2.815 - 590 - 60 - 845 - 2.825 - 4.735 - 3.760 


 ESt - 515 - 1.885 - 3.150 - 2.350 - 490 - 50 - 705 - 2.355 - 3.950 - 3.140 


 KSt - 415 - 1.515 - 2.530 - 1.885 - 395 - 40 - 565 - 1.895 - 3.175 - 2.520 


 SolZ - 50 - 185 - 310 - 235 - 50 - 5 - 70 - 230 - 390 - 315 


                 


 Bund - 499 - 1.825 - 3.050 - 2.278 - 477 - 48 - 683 - 2.281 - 3.827 - 3.045 


 GewSt - 22 - 81 - 136 - 101 - 21 - 2 - 30 - 102 - 170 - 135 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
kör-per-
schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 Januar 2028 angeschafft werden 
(„Investitions-Booster“) 


ESt - 219 - 801 - 1.339 - 999 - 208 - 21 - 300 - 1.001 - 1.679 - 1.335 


 KSt - 208 - 758 - 1.265 - 943 - 198 - 20 - 283 - 948 - 1.588 - 1.260 


 SolZ - 50 - 185 - 310 - 235 - 50 - 5 - 70 - 230 - 390 - 315 


                 


 Länder - 458 - 1.673 - 2.795 - 2.084 - 435 - 44 - 624 - 2.091 - 3.506 - 2.786 


 GewSt - 32 - 115 - 192 - 144 - 30 - 3 - 43 - 143 - 241 - 192 


 ESt - 219 - 801 - 1.338 - 998 - 208 - 21 - 299 - 1.001 - 1.678 - 1.334  
KSt - 207 - 757 - 1.265 - 942 - 197 - 20 - 282 - 947 - 1.587 - 1.260 


                 


 Gem. - 643 - 2.347 - 3.920 - 2.923 - 613 - 63 - 878 - 2.933 - 4.917 - 3.904 


 GewSt - 566 - 2.064 - 3.447 - 2.570 - 539 - 55 - 772 - 2.580 - 4.324 - 3.433 


 ESt - 77 - 283 - 473 - 353 - 74 - 8 - 106 - 353 - 593 - 471 


                  
3 § 7 Abs. 2a EStG Insg. - 905 - 1.795 - 1.520 + 1.345 + 1.105 - 455 - 1.810 - 2.105 + 55 + 2.665 


 Einführung einer arithmetisch-de-
gressiven Abschreibung mit folgen-
den Abschreibungssätzen ab dem 
Jahr der Anschaffung: 75 %, 10 %, 
5 %, 5 %, 3 %, 2 % für nach dem 30. 
Juni 2025 und vor dem 1. Januar 
2028 neu angeschaffte Elektrofahr-
zeuge 


GewSt - 350 - 695 - 585 + 520 + 430 - 175 - 700 - 815 + 25 + 1.030 


 ESt - 290 - 580 - 490 + 435 + 355 - 145 - 580 - 680 + 20 + 860 


 KSt - 235 - 465 - 395 + 345 + 285 - 120 - 470 - 545 + 10 + 685 


 SolZ - 30 - 55 - 50 + 45 + 35 - 15 - 60 - 65 . + 90 


                 


 Bund - 284 - 560 - 477 + 422 + 344 - 143 - 567 - 656 + 15 + 836 


 GewSt - 13 - 25 - 21 + 19 + 15 - 6 - 25 - 29 + 1 + 37 


 ESt - 123 - 247 - 208 + 185 + 151 - 62 - 247 - 289 + 9 + 366 


 KSt - 118 - 233 - 198 + 173 + 143 - 60 - 235 - 273 + 5 + 343 


 SolZ - 30 - 55 - 50 + 45 + 35 - 15 - 60 - 65 . + 90 


                 


 Länder - 257 - 513 - 435 + 383 + 315 - 130 - 517 - 603 + 14 + 760 


 GewSt - 17 - 35 - 30 + 26 + 22 - 9 - 36 - 42 + 1 + 53 


 ESt - 123 - 246 - 208 + 185 + 151 - 61 - 246 - 289 + 8 + 365  
KSt - 117 - 232 - 197 + 172 + 142 - 60 - 235 - 272 + 5 + 342 


                 


 Gem. - 364 - 722 - 608 + 540 + 446 - 182 - 726 - 846 + 26 + 1.069 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
kör-per-
schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 GewSt - 320 - 635 - 534 + 475 + 393 - 160 - 639 - 744 + 23 + 940 


 ESt - 44 - 87 - 74 + 65 + 53 - 22 - 87 - 102 + 3 + 129 


                  
4 § 34a EStG² Insg. - - - - 1.000 - 1.000 - - - . - 600 


 Schrittweise Senkung des Thesau-
rierungssteuersatzes von bisher 
28,25 % auf 27 % in 2028, 26 % in 
2030 und 25 % ab 2032  


ESt - - - - 940 - 940 - - - . - 565 


 SolZ - - - - 60 - 60 - - - . - 35 


                 


 Bund - - - - 460 - 460 - - - . - 275 


 ESt - - - - 400 - 400 - - - . - 240 


 SolZ - - - - 60 - 60 - - - . - 35 


                  
Länder - - - - 399 - 399 - - - . - 240 


 ESt - - - - 399 - 399 - - - . - 240 


                 


 Gem. - - - - 141 - 141 - - - . - 85 


 ESt - - - - 141 - 141 - - - . - 85 


                  
5 § 23 KStG³ Insg. - - - - 4.530 - 9.345 - - - - 4.075 - 8.865 


 Schrittweise Senkung des KSt-Sat-
zes in fünf Schritten auf 14 % in 
2028, 13 % in 2029, 12 % in 2030, 
11 % in 2031 und 10 % ab 2032 


KSt - - - - 4.295 - 8.860 - - - - 3.865 - 8.405 


 SolZ - - - - 235 - 485 - - - - 210 - 460 


                 


 Bund - - - - 2.383 - 4.915 - - - - 2.143 - 4.663 


 KSt - - - - 2.148 - 4.430 - - - - 1.933 - 4.203  
SolZ - - - - 235 - 485 - - - - 210 - 460 


                 


 Länder - - - - 2.147 - 4.430 - - - - 1.932 - 4.202 


 KSt - - - - 2.147 - 4.430 - - - - 1.932 - 4.202 


                 


 Gem. - - - . . - - - . . 


                  
6 § 3 FZulG Insg. - - 365 - 375 - 380 - 380 - . - 295 - 375 - 380 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
kör-per-
schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 Ausweitung des Forschungszula-
gengesetzes durch Anhebung des 
Bemessungsgrundlagen-Höchstbe-
trages auf 12 Mio. € und mittelbare 
Anhebung des Fördersatzes durch 
pauschalen Einbezug der Gemein-
kosten in die förderfähigen Aufwen-
dungen i. H. v. 20 % der im Wirt-
schaftsjahr im Übrigen entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen für 
FuE-Vorhaben ab 2026 


ESt - - 30 - 35 - 40 - 40 - . - 25 - 35 - 40 


 KSt - - 335 - 340 - 340 - 340 - . - 270 - 340 - 340 


                 


 Bund - - 181 - 185 - 187 - 187 - . - 146 - 185 - 187  
ESt - - 13 - 15 - 17 - 17 - . - 11 - 15 - 17 


 KSt - - 168 - 170 - 170 - 170 - . - 135 - 170 - 170 


                 


 Länder - - 179 - 185 - 187 - 187 - . - 145 - 185 - 187 


 ESt - - 12 - 15 - 17 - 17 - . - 10 - 15 - 17 


 KSt - - 167 - 170 - 170 - 170 - . - 135 - 170 - 170 


                 


 Gem. - - 5 - 5 - 6 - 6 - . - 4 - 5 - 6 


 ESt - - 5 - 5 - 6 - 6 - . - 4 - 5 - 6 


                  


                          


7 Finanzielle Auswirkungen insgesamt  Insg. - 2.530 - 8.110 - 11.815 - 12.005 - 11.300 - 630 - 4.075 - 9.840 - 16.800 - 17.070   
GewSt - 970 - 2.955 - 4.360 - 2.295 - 160 - 235 - 1.545 - 3.640 - 4.710 - 2.730 


 ESt - 810 - 2.520 - 3.710 - 2.930 - 1.150 - 195 - 1.290 - 3.080 - 4.000 - 2.920 


 LSt - 20 - 75 - 110 - 110 - 110 - 20 - 70 - 105 - 110 - 110 


 KSt - 650 - 2.315 - 3.265 - 6.175 - 9.310 - 160 - 1.035 - 2.710 - 7.370 - 10.580 


 SolZ - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 - 20 - 135 - 305 - 610 - 730 


                 


 Bund - 794 - 2.614 - 3.784 - 4.958 - 5.767 - 200 - 1.287 - 3.147 - 6.212 - 7.406 


 GewSt - 35 - 106 - 157 - 82 - 6 - 8 - 55 - 131 - 169 - 98 


 ESt - 344 - 1.072 - 1.577 - 1.246 - 489 - 83 - 549 - 1.310 - 1.700 - 1.241 


 LSt - 9 - 32 - 47 - 47 - 47 - 9 - 30 - 45 - 47 - 47 


 KSt - 326 - 1.159 - 1.633 - 3.088 - 4.655 - 80 - 518 - 1.356 - 3.686 - 5.290 


 SolZ - 80 - 245 - 370 - 495 - 570 - 20 - 135 - 305 - 610 - 730 


                 


 Länder - 725 - 2.407 - 3.476 - 4.495 - 5.197 - 182 - 1.172 - 2.891 - 5.670 - 6.716 


 GewSt - 49 - 150 - 222 - 118 - 8 - 12 - 79 - 185 - 240 - 139 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuerart / 
Gebiets-
kör-per-
schaft 


Volle Jahreswirkung¹ Kassenjahr 


2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 


 ESt - 344 - 1.069 - 1.576 - 1.244 - 488 - 82 - 547 - 1.308 - 1.700 - 1.241 


 LSt - 8 - 32 - 46 - 46 - 46 - 8 - 29 - 44 - 46 - 46 


 KSt - 324 - 1.156 - 1.632 - 3.087 - 4.655 - 80 - 517 - 1.354 - 3.684 - 5.290  
                


 Gem. - 1.011 - 3.089 - 4.555 - 2.552 - 336 - 248 - 1.616 - 3.802 - 4.918 - 2.948 


 GewSt - 886 - 2.699 - 3.981 - 2.095 - 146 - 215 - 1.411 - 3.324 - 4.301 - 2.493 


 ESt - 122 - 379 - 557 - 440 - 173 - 30 - 194 - 462 - 600 - 438 


 LSt - 3 - 11 - 17 - 17 - 17 - 3 - 11 - 16 - 17 - 17 


1) Wirkung im Veranlagungsjahr. 


2) Ausgewiesen sind die Wirkungen der Thesaurierung. Die gegenläufigen Wirkungen aus der Nachversteuerung bei Entnahme sind man-
gels Erkenntnissen zu Entnahmezeitpunkten und -höhe nicht enthalten. Durch die Senkung des Thesaurierungssatzes entsteht für die 
Steuerpflichtigen auch unter Berücksichtigung der Nachversteuerung ein Belastungsvorteil gegenüber der tariflichen Versteuerung im 
Reichensteuersatz. Hieraus sind Verhaltensreaktionen zu erwarten. Spätestens ab dem Veranlagungsjahr 2032 dürfte es zu Steuermin-
dereinnahmen im bis zu zweistelligen Milliardenbereich kommen. Selbst bei Nachversteuerung verbleibt aus dem Belastungsvorteil für 
den öffentlichen Gesamthaushalt eine Steuermindereinnahme von mehr als 1 Mrd. Euro. 


3) Nicht enthalten sind etwaige Wirkungen von Folgeanpassungen, wie beispielsweise eine analoge Anpassung des Steuersatzes in § 50a 
EStG und höhere Erstattungen von Kapitalertragsteuer nach § 44a EStG. Die Steuermindereinnahmen der Steuersatzsenkung auf 
10 Prozent ab 2032 erreichen eine Größenordnung von jährlich über 25 Mrd. Euro. 
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht. 


4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


lfd. Nr. 


Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§§); Be-
zeichnung der Vor-
gabe 


IP 
Jährliche Fall-
zahl und Ein-
heit 


Jährlicher Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Wirtschafts-
zweig) + Sach-
kosten in Euro) 


Jährlicher Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


Einmalige Fall-
zahl und Ein-
heit 


Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Wirtschafts-
zweig) + Sach-
kosten in Euro) 


Einmaliger Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


2.1 Artikel 1 Nummer 3 


§ 34a Absatz 1 Satz 1 
EStG 


Absenkung des Thesau-
rierungs-Prozentsatzes 


 


    nicht bezifferbar  


2.2 Artikel 2 


§ 23 Absatz 1 KStG 


− Senkung des Kör-
perschaftsteuersat-
zes 


 


    nicht bezifferbar  


2.3 Artikel 3 Nummer 2 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 
Nummer 4 FZulG 


− Berücksichtigung 
von Gemein- und 
sonstigen Betriebs-
kosten als förderfähi-
ger Aufwand 


 


   10 000 3,10 € 


(5 Min. * 37,10 € 
pro Stunde) 


31,0 


2.4 Artikel 3 Nummer 2     500 4,90 € 2,0 
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lfd. Nr. 


Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§§); Be-
zeichnung der Vor-
gabe 


IP 
Jährliche Fall-
zahl und Ein-
heit 


Jährlicher Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Wirtschafts-
zweig) + Sach-
kosten in Euro) 


Jährlicher Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


Einmalige Fall-
zahl und Ein-
heit 


Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Wirtschafts-
zweig) + Sach-
kosten in Euro) 


Einmaliger Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


§ 3 Absatz 5 Satz 2 
Nummer 4 FZulG 


− Anhebung des Be-
messungsgrundla-
gen-Höchstbetrages 
von 10 Mio. Euro auf 
12 Mio. Euro 


(8 Min. * 37,10 € 
pro Stunde) 


 Summe (in Tsd. Euro)       33,0 


 davon aus Informations-
pflichten (IP) 


      0 


Zu 2.1 (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


Der Erfüllungsaufwand ist nicht bezifferbar. 


Zu 2.2 (§ 23 Absatz 1 KStG) 


Der Erfüllungsaufwand ist nicht bezifferbar. 


Zu 2.3 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG) 


Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der „Einarbeitung in die Infor-
mationspflicht“ und der „Durchführung der Berechnung“ anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wandes. Bei der Regelung des § 3 Absatz 3b FZulG wurde eine einfache Komplexität angenommen. 


Zu 2.4 (§ 3 Absatz 5 Satz 2 Nummer 4 FZulG) 


Fallzahlen wurden anhand bisheriger Antragszahlen (inkl. Abschlag - 5 Prozent) berechnet. Der Zeitaufwand ergibt sich aus der „Einarbeitung 
in die Informationspflicht“, der „Beschaffung von Daten“, der „Durchführung der Berechnung“ und der „Überprüfung der Daten und Eingaben“ 
anhand des Leitfadens von Destatis zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes. Bei der Regelung des § 3 Absatz 5 Satz 2 
Nummer 4 FZulG wurde eine einfache Komplexität angenommen. 
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4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


lfd. Nr. 


Artikel Rege-
lungsentwurf; 
Norm (§§); Be-
zeichnung der 
Vorgabe 


Bund/ 
Land 


Jährliche Fall-
zahl und Ein-
heit 


Jährlicher Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Hierarchieebene) 
+ Sachkosten in 
Euro) 


Jährlicher Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


Einmalige Fall-
zahl und Ein-
heit 


Einmaliger Auf-
wand pro Fall (Mi-
nuten * Lohnkos-
ten pro Stunde 
(Hierarchieebene) 
+ Sachkosten in 
Euro) 


Einmaliger Erfül-
lungsaufwand (in 
Tsd. Euro) oder 
„geringfügig“ 
(Begründung) 


3.1 Artikel 1 Nummer 
1 


§ 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 2 Num-
mer 3 und Satz 3 
Nummer 3 EStG 


− Anhebung 
Höchstbetrag 


Länder    0 0 0 


3.2. Artikel 1 Nummer 
3 


§ 34a Absatz 1 
Satz 1 EStG 


Absenkung des 
Thesaurierungs-
Prozentsatzes 


Länder    0  0 


3.3 Artikel 2 


§ 23 Absatz 1 
KStG 


− Senkung des 
Körperschaft-
steuersatzes 


Länder    0 0 62,0 


 
Summe (in Tsd. 
Euro) 


   
 


  
62,0 


 davon Bund       0 


 
davon Land (inklu-
sive Kommunen) 


   
 


  
62,0 


Zu 3.1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 
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Durch die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung ergeben sich keine Änderungen an den Arbeits- und 
Prüfabläufen im Finanzamt. Daher sind keine Änderungen beim personellen Erfüllungsaufwand zu erwarten. 


Zu 3.2 (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


Die Anpassungen des Thesaurierungssteuersatzes müssen in den Steuerberechnungsprogramm jeweils für die Veranlagungszeiträume 
2028/2029, 2030/2031 und ab 2032 angepasst werden. Durch die Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes entsteht in den Ländern ein 
einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar. 


Zu 3.3 (§ 23 Absatz 1 KStG) 


Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Form eines einmaligen Umstellungsaufwands für die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen der 
Länder entsteht für die Maßnahme voraussichtlich in Höhe von rd. 62 000 Euro. Durch die Senkung des Körperschaftsteuer-Satzes ergeben 
sich keine direkten Auswirkungen auf die konkreten Arbeitsabläufe und Prozesse im Finanzamt, sodass unter der Voraussetzung einer recht-
zeitigen IT-Unterstützung mit keinen messbaren Änderungen des laufenden personellen Erfüllungsaufwands zu rechnen ist. 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VIII. Befristung; Evaluierung 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation 
der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3) 


Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 Prozent-Regelung) ist bei der pri-
vaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen je gefahre-
nem Kilometer hat (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel 
der Bemessungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 
Nummer 3 EStG (Fahrtenbuchregelung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder ver-
gleichbarer Aufwendungen anzusetzen. Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolisten-
preis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 70 000 Euro beträgt. 


Um die Förderung nachhaltiger Mobilität und die Nachfrage nach emissionsfreien Kraftfahr-
zeugen weiter zu steigern, wird der bestehende Höchstbetrag erneut, von 70 000 Euro auf 
100 000 Euro, angehoben. Bei der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeuges an ei-
nen Arbeitnehmer findet diese Regelung entsprechende Anwendung (§ 8 Absatz 2 Satz 2, 
3 und 5 EStG). 


Zu Nummer 2 (§ 7) 


Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 2 Satz 1 und 2) 


Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde 
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zur Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten pan-
demiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und sonstiger Erschwernisse zum 1. Ja-
nuar 2020 zeitlich befristet eingeführt und zuletzt mit dem Wachstumschancengesetz für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31. März 2024 und vor 
dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind wieder ermöglicht.  


Aufgrund der anhaltenden Krisensituation soll als konjunkturstützender „Investitions-Boos-
ter“ die Möglichkeit der Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung für Investitionen 
ab Juli 2025 bis Ende 2027 wiedereingeführt werden. Die temporäre Begrenzung setzt An-
reize für zügige Investitionsentscheidungen. 
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Die degressive Abschreibung kann somit auch für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder 
hergestellt worden sind, anstelle der linearen Abschreibung in Anspruch genommen wer-
den. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Dreifache des bei der line-
aren Abschreibung in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 30 Prozent nicht 
übersteigen. 


Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2a – neu –) 


Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland deutlich 
voranzubringen. Für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Ziels bedarf es auch weitreichen-
der steuerlicher Maßnahmen. 


Mit der Regelung soll für neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die Ein-
führung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fallenden Staffelsätzen in Höhe 
von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten darauf folgenden Jahr, 
5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten darauf folgenden Jahr, 
3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fünften darauf folgenden Jahr 
eingeführt werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vielfältigen steuerlichen Förder-
maßnahmen im Bereich der Elektromobilität werden mit der Einführung dieser Abschrei-
bungsmöglichkeit als konjunktur-, wirtschafts- oder wachstumspolitische Maßnahme deut-
liche steuerliche Anreize insbesondere für den Markthochlauf der Elektromobilität im be-
trieblichen Bereich gesetzt. 


Die Regelung umfasst ausschließlich neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahr-
zeuge. Sie wird für Anschaffungen im Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet 
eingeführt. Die temporäre Begrenzung setzt Anreize für zügige Investitionsentscheidungen. 


Für die Definition der Elektrofahrzeuge wird auf die Definition in § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeug-
steuergesetz zurückgegriffen. Sie umfasst im vorliegenden Sinne alle Fahrzeuge, unabhän-
gig von ihrer Fahrzeugklasse und damit neben Personenkraftwagen insbesondere auch 
Elektronutzfahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse.  


Dabei wird von einem Abschreibungszeitraum von insgesamt sechs Jahren ausgegangen. 
Dieser Zeitraum entspricht der regelmäßigen durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer für die begünstigten Fahrzeuge. 


Eine Kumulierung mit Sonderabschreibungen ist nicht zulässig. Eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme stünde der Systematik entgegen, die mit den festen im Zeitverlauf fallenden 
Abschreibungssätzen erreicht wird. Die neue degressive Abschreibung führt zur vollständi-
gen Abschreibung, indem diese alleinig von den ursprünglichen Anschaffungskosten vor-
genommen wird und ein Wechsel des Abschreibungsregimes nicht zulässig ist. 


Die Regelung des § 7 Absatz 2a EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in 
§ 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 


Zu Nummer 3 (§ 34a Absatz 1 Satz 1) 


Ziel der mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 (BGBl I 2007 S. 1912) eingeführ-
ten Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG ist es, Einzelunternehmer und Mitunter-
nehmer (Personenunternehmer) mit ihren Gewinneinkünften (Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit) in vergleichbarer Weise wie das 
Einkommen einer Kapitalgesellschaft tariflich zu belasten. Der Anteil des Gewinns aus ei-
nem Betrieb oder Mitunternehmeranteil, den der Steuerpflichtige im Wirtschaftsjahr nicht 
entnommen hat, soll auf Antrag nicht mehr dem (höheren) persönlichen progressiven Steu-
ersatz des Steuerpflichtigen, sondern lediglich einem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
Damit wird demjenigen Steuerpflichtigen eine Vergünstigung gewährt, der durch den Ver-



http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl107s1912.pdf
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zicht auf die private Verwendung von Gewinnen seinem Betrieb erwirtschaftetes Kapital 
weiterhin zur Verfügung stellt und damit die Eigenkapitalbasis seines Unternehmens nach-
haltig stärkt. Außerdem werden durch diese steuerliche Vergünstigung die Investitionsmög-
lichkeiten verbessert, ohne dass Fremdkapital in Anspruch genommen werden muss. 


Mit der stufenweisen Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes wird an dem Ziel einer 
Belastungsneutralität zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften festge-
halten. Es handelt sich um ein deutliches Standortsignal mit flächendeckender Wirkung und 
erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit gerade für ertragsstarke und im internatio-
nalen Wettbewerb stehende Personenunternehmer, die einen ganz wesentlichen Beitrag 
zum Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Die Absenkung entspricht zudem der Verein-
barung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestags, wonach die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG we-
sentlich verbessert werden soll, um eine rechtsformneutrale Besteuerung zu ermöglichen. 


Zur gleichwertigen Entlastung nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmern 
wird korrespondierend zur Körperschaftsteuer-Tarifsenkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2028 auch der Thesaurierungssteuersatz nach § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG abge-
senkt. Zur Vereinfachung und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Thesaurie-
rungsbegünstigung nach § 37 Absatz 3 Satz 5 EStG nicht im Vorauszahlungsverfahren be-
rücksichtigt wird, erfolgt die Absenkung über drei Stufen von 27 Prozent für die Veranla-
gungszeiträume 2028 und 2029, 26 Prozent für die Veranlagungszeiträume 2030 und 2031 
und 25 Prozent für Veranlagungszeiträume ab 2032. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12 Satz 5 – neu –) 


Die Änderungen des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG 
sind erstmals für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2025 angeschafft wer-
den. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 15 Satz 4 – neu –) 


Die Änderung des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungs-
regelung in § 52 Absatz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 


Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezem-
ber 2019 und vor dem 1. Januar 2023 oder nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Ja-
nuar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist die Anwendung von § 7 Absatz 2 
EStG in der Fassung des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) weiterhin 
zulässig. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


§ 23 Absatz 1 


Die Unternehmensteuerbelastung von Körperschaften in Deutschland beträgt derzeit knapp 
30 Prozent (15 Prozent Körperschaftsteuer + 0,825 Prozent Solidaritätszuschlag + 14 Pro-
zent Gewerbesteuer unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Gewerbesteuer-He-
besatzes von 400 Prozent).  


Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestags wurde vereinbart, die Körperschaftsteuer in fünf Schritten um jeweils 
einen Prozentpunkt zu senken, beginnend ab dem 1. Januar 2028.  
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Dementsprechend wird die Tarifvorschrift in § 23 Absatz 1 KStG dahingehend geändert, 
dass sich der bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2027 geltende Körperschaftsteuer-
satz von 15 Prozent in den Veranlagungszeiträumen ab 2028 jährlich um jeweils einen Pro-
zentpunkt bis auf 10 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032 verringert.  


Korrespondierend zur Körperschaftsteuer-Tarifsenkung wird der Thesaurierungssteuersatz 
in § 34a EStG beginnend ab dem 1. Januar 2028 abgesenkt (vgl. dazu Artikel 1 Nummer 3). 


Die Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 schließt zeitlich an die 
bis 2027 temporär begrenzte degressive AfA (vgl. Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a) an. Die 
zeitgleiche Umsetzung beider Maßnahmen in einem Gesetz setzt deutliche Standortsig-
nale, schafft verlässliche Rahmenbedingungen und sorgt damit für Planungssicherheit der 
Unternehmen. Die Körperschaftsteuer-Tarifsenkung bedingt die Anpassung weiterer ge-
setzlicher Regelungen, die aufgrund der Vielzahl der Änderungen wirkungsgleich in einem 
späteren Gesetzgebungsverfahren gesetzgeberisch nachvollzogen werden. Die Folgeän-
derungen werden materiell sowie in der zeitlichen Anwendung korrespondierend zur Sen-
kung des Körperschaftsteuersatzes umgesetzt werden. Dies betrifft u. a. Anpassungen im 
Kapitalertragsteuerverfahren und beim Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 3b – neu –) 


Die Förderung nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) erfolgt bisher nur in Bezug auf 
die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne von im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben beschäftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines Einzelunternehmers 
in Höhe von 70 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche sowie 
anteilig (60 bzw. 70 Prozent) in Bezug auf das Entgelt für Auftragsforschung. Seit dem 
Wachstumschancengesetz werden auch investive Aufwendungen eines Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens im Rahmen der Forschungszulage berücksichtigt.  


Mit dem Ziel, die steuerliche Forschungsförderung weiter attraktiver auszugestalten, wird 
die Forschungszulage auf zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten ausgeweitet, 
wenn diese förderfähigen Aufwendungen im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens, welches nach dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, entstanden 
sind. Die zeitliche Eingrenzung der zusätzlichen förderfähigen Aufwendungen ist erforder-
lich, um die für Steuervergünstigungen nötige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Förde-
rung von bereits entstandenem Aufwand würde zu reinen Mitnahmeeffekten führen und 
keine zusätzlichen Anreize in die Durchführung von Forschung und Entwicklung setzen. 


Die Gemein- und sonstigen Betriebskosten werden ausschließlich in Form eines pauscha-
len Betrages in Höhe von 20 Prozent der im Wirtschaftsjahr nach den Absätzen 1, 2, 3, 3a 
und 4 entstandenen förderfähigen Aufwendungen erfasst. Ein individueller Ansatz von Kos-
ten ist nicht möglich. Die gewählte Systematik führt gleichsam jedoch dazu, dass diese 
Kosten nicht im Einzelnen nachgewiesen werden müssen. Dadurch wird das Verfahren 
nicht weiter verkompliziert und Bürokratieaufwuchs vermieden. 


Aufgrund der Systematik sind von der Gemeinkostenpauschale auch die entstandenen för-
derfähigen Aufwendungen im Rahmen der Auftragsforschung umfasst. Da diese ebenfalls 
in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der förderfähigen Gemein- und sonstige 
Betriebskosten einfließen, ist eine gesonderte oder zusätzliche Erhöhung der förderfähigen 
Aufwendungen für Auftragsforschung entbehrlich.  


Die pauschale Berücksichtigung von Gemein- und Betriebskosten als förderfähiger Auf-
wand entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben des Artikels 25 Absatz 3 Satz 2 Buch-
stabe e) der gem. § 9 Absatz 1 auf das FZulG Anwendung findenden Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
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stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommis-
sion vom 23. Juni 2023, in der jeweils geltenden Fassung.  


Da die Forschungszulage auf den förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gewährt 
wird, werden für die Berechnung der pauschalen Berücksichtigung von Gemein- und Be-
triebskosten auch nur die förderfähigen Aufwendungen herangezogen, die innerhalb des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres entstanden sind.  


Durch die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen entfaltet die steuerliche For-
schungsförderung eine nochmals stärkere Wirkung für Unternehmen aller Größenklassen, 
insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen. 


Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 5) 


Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Auf-
wendungen und beträgt derzeit 10 Mio. Euro. 


Um die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf sonstige Gemein- und Betriebs-
kosten zusätzlich zu flankieren, wird die maximale Bemessungsgrundlage für nach dem 
31. Dezember 2025 entstandene förderfähige Aufwendungen auf 12 Mio. Euro angehoben.  


Die Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage in Kombination mit der Ausweitung 
der förderfähigen Aufwendungen steigert die Attraktivität der steuerlichen Forschungsför-
derung sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch insbesondere für größere Un-
ternehmen und setzt einen Anreiz, noch intensiver in Forschung und Entwicklung zu inves-
tieren. 


Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das vorliegende Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes (Artikel 3) treten zum 1. Januar 2026 in 
Kraft, um die für Steuervergünstigungen nötige Anreizwirkung sicherzustellen. Eine Förde-
rung von bereits entstandenem Aufwand, würde zu reinen Mitnahmeeffekten führen und 
keine zusätzlichen Anreize in die Durchführung von Forschung und Entwicklung setzen. 
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Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist § 6 AStG in seiner bis zum 
30. Juni 2021 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 5 Nummer 4 Buchstabe a des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2023, BGBl. I Nr. 397 (im Folgenden: AStG a. F.), auf Wegzüge in die 
Schweiz wie folgt anzuwenden: 
 
 
A. Unbefristete und zinslose Stundung im Hinblick auf dem FZA-Schweiz unterfallende 


Wegzüge 
 


01 Auf Antrag des Steuerpflichtigen hat abweichend von § 6 Absatz 4 Satz 1 AStG a. F. eine 
Stundung unbefristet und zinslos zu erfolgen, 


a) wenn der Steuerpflichtige Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist, 


b) soweit vor dem 1. Januar 2022 ein Tatbestand nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder § 6 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 AStG a. F. verwirklicht worden ist,  


c) wenn der Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 9 Absatz 2 oder des Artikels 15 Absatz 2 
des Anhangs I des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (ABl. 2002, L 114, S. 6, im Folgenden: FZA-Schweiz) zu 
beachten ist (z. B. bei Aufnahme einer selbständigen oder nichtselbständigen Erwerbstätigkeit 
durch den Steuerpflichtigen in der Schweizerischen Eidgenossenschaft), 
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d) wenn der Steuerpflichtige nach der Verwirklichung eines der in Buchstabe b genannten 
Tatbestände in der Schweizerischen Eidgenossenschaft einer mit § 1 Absatz 1 EStG 
vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt und 


e) soweit seit dem Wegzug kein Tatbestand eingetreten ist, der zu einem Widerruf einer 
Stundung nach Randnummer 03 geführt hätte. 


 
02 Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung stattzugeben. Zuständig ist das 


Finanzamt, das bei Verwirklichung eines der in Randnummer 01 Buchstabe b genannten 
Tatbestände nach § 19 AO zuständig war.  
 


03 Die Stundung ist zu widerrufen, 


a) wenn die in Randnummer 01 Buchstabe a oder d genannten Voraussetzungen für die 
Stundung beim Steuerpflichtigen nicht mehr vorliegen (z. B. durch Aufgabe der 
Staatsangehörigkeit oder Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts); auf 
Antrag des Steuerpflichtigen ist der Wegfall der in Randnummer 01 Buchstabe d genannten 
Voraussetzung unschädlich,  
• wenn der Wegfall aufgrund eines Vorgangs erfolgt, bei dem der Gleichbehandlungs-


grundsatz des Artikels 9 Absatz 2 oder des Artikels 15 Absatz 2 des Anhangs I des FZA-
Schweiz zu beachten ist und solange er fortan in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union einer mit § 1 Absatz 1 EStG vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt oder 


• solange er fortan nach § 1 Absatz 1 EStG unbeschränkt steuerpflichtig ist und nicht nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als in einem ausländischen 
Staat ansässig gilt, 


b) soweit einer der in § 6 Absatz 5 Satz 4 Nummer 1 AStG a. F. genannten Vorgänge erfolgt; auf 
Antrag des Steuerpflichtigen gilt § 6 Absatz 5 Satz 5 AStG a. F. entsprechend, 


c) soweit die Anteile anderweitig übertragen werden (z. B. durch unentgeltliche Übertragung 
schenkweise oder von Todes wegen), 


d) soweit eine Gewinnausschüttung oder Einlagenrückgewähr analog § 21 Absatz 3 Satz 2 
Nummer 2 AStG erfolgt oder 


e) wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach Randnummer 04 nicht erfüllt. 
 


04 Der Steuerpflichtige hat dem in Randnummer 02 bezeichneten Finanzamt schriftlich oder 
elektronisch die Verwirklichung eines der in Randnummer 03 bezeichneten Widerrufs-
tatbestände mitzuteilen. Die Mitteilung ist innerhalb eines Monats nach dem meldepflichtigen 
Ereignis zu erstatten. Darüber hinaus hat der Steuerpflichtige dem vorgenannten Finanzamt 
jährlich bis zum 31. Januar seine am 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres geltende 
Anschrift schriftlich oder elektronisch mitzuteilen und zu bestätigen, dass ihm die Anteile 
weiterhin zuzurechnen sind und, soweit keine Meldung nach Satz 1 erfolgt ist, keiner der in 
Randnummer 03 bezeichneten Widerrufstatbestände verwirklicht worden ist. 
  







 


Seite 3 von 4 


 


B. Folgen für die Rückkehrerregelung des § 6 Absatz 3 AStG a. F. bei vom FZA-Schweiz 
erfassten Wegzügen 


 
05 Wird der Steuerpflichtige wieder unbeschränkt steuerpflichtig, kommt vorbehaltlich des Satzes 2 


ein Entfall des Steueranspruchs ausschließlich nach § 6 Absatz 3 Satz 1 und 2 AStG a. F. in 
Betracht. Ein Entfall des Steueranspruchs ist ausgeschlossen, soweit nach dem 16. August 2023 
Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt und soweit deren 
gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des gemeinen Werts des Anteils zum Zeitpunkt 
der Verwirklichung eines Tatbestands im Sinne der Randnummer 01 Buchstabe b beträgt 
(vergleiche BMF-Schreiben vom 22. April 2025 (BStBl I S. 1007)). 
 
 
C. Folgen für die Stundung nach § 6 Absatz 5 AStG a. F. bei vom FZA-Schweiz erfassten 


Weiterumzügen 
 


06 Sofern eine Stundung nach § 6 Absatz 5 AStG a. F. aufgrund eines Vorgangs zu widerrufen ist, bei 
dem der Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikels 9 Absatz 2 oder des Artikels 15 Absatz 2 des 
Anhangs I des FZA-Schweiz zu beachten ist (z. B. bei Aufnahme einer selbständigen oder 
nichtselbständigen Erwerbstätigkeit durch den Steuerpflichtigen in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und Ausscheiden aus der unbeschränkten Steuerpflicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union), gelten die Abschnitte A und B entsprechend. Über 
Randnummer 03 hinaus ist § 6 Absatz 5 Satz 4 Nummer 3 AStG a. F. entsprechend anzuwenden. 
  


07 Bei Anwendung des § 6 Absatz 5 Satz 6 AStG a. F. im ursprünglichen Wegzugszeitpunkt, ist die 
Stundung nach Randnummer 06 auf den Betrag der nach § 6 Absatz 1 AStG a. F. geschuldeten 
Steuer begrenzt, der nach Anwendung des § 6 Absatz 5 Satz 7 AStG a. F. verbleibt. 
 
 
D. Rückwirkende Stundung 
 


08 Die Stundung nach Abschnitt A erfolgt unabhängig davon, ob der Steueranspruch aus § 6 
Absatz 1 Satz 1 oder § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AStG a. F. bereits durch Zahlung oder 
Aufrechnung erloschen ist. Sie ist ausgeschlossen, wenn der Steueranspruch im Zeitpunkt der 
Antragstellung nach Maßgabe der §§ 228 ff. AO zahlungsverjährt ist. 
 


09 Ein sich aufgrund der Stundung ergebender Erstattungsanspruch ist ab dem Zeitpunkt des 
Vorliegens sämtlicher Stundungsvoraussetzungen (vergleiche Randnummern 01 und 02) zu 
verzinsen. Auf den Erstattungsbetrag bisher geleistete Zinsen sind zurückzugewähren. 
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E. Aufhebung BMF-Schreiben 
 


010 Das BMF-Schreiben vom 13. November 2019 (BStBl I S. 1212) wird aufgehoben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(www.bundesfinanzministerium.de) zur Ansicht und zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Urteil vom 22. Januar 2025, XI R 19/23
Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts auf Liefergegenstände mit verschiedenen Steuersätzen in der
Systemgastronomie


ECLI:DE:BFH:2025:U.220125.XIR19.23.0


BFH XI. Senat


UStG § 10 Abs 1 S 1, EGRL 112/2006 Art 73, UStG VZ 2014 , UStG VZ 2015 , UStG VZ 2016


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 09. November 2022, Az: 12 K 3098/19


Leitsätze


Eine Methode zur Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts, die dazu führt, dass auf ein Produkt einer rabattierten
Warenzusammenstellung ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis, ist nicht
sachgerecht.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 09.11.2022 - 12 K 3098/19
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von sogenannten Spar-Menüs, die zum
Mitnehmen verkauft wurden.


1


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) ist Organträger von zwei GmbHs, die in den Jahren 2014 bis 2016
(Streitjahre) als Franchisenehmerinnen Schnellrestaurants betrieben. In den Restaurants wurden unter anderem
sogenannte Spar-Menüs (bestehend aus Getränken und Speisen zu einem einheitlichen Gesamtpreis) auch zum
Verzehr außer Haus angeboten.


2


Die Aufteilung des Gesamtpreises auf die Bestandteile des Menüs, die dem ermäßigten Steuersatz und dem
Regelsteuersatz unterliegen, erfolgt seit dem dritten Kalendervierteljahr 2014 nach der sogenannten "Food-and-
Paper"-Methode (F&P-Methode). In den vom Kläger im Klageverfahren vorgelegten Unterlagen der
Franchisegeberin zu dieser Methode heißt es, dass das Kassensystem die Umsatzsteueranteile im Falle der
zusammengesetzten Mahlzeiten nach der Wareneinsatzmethode (Verhältnis der Wareneinsatzanteile) berechnet. Die
Daten aus dem Kassensystem dokumentieren grundsätzlich mit jedem relevanten Detail die tatsächlich
stattgefundenen Transaktionen und Berechnungen (wie zum Beispiel Preisanteile) und alle für weitere
Berechnungen notwendigen Grundlagen (wie zum Beispiel Steuersätze oder Wareneinsatzwerte). Sollten im
Kassensystem inkorrekte Einstellungen vorgenommen werden, die zu Abweichungen hiervon führen sollten, ist dies
in den eingereichten tatsächlichen Transaktionsdaten mit allen relevanten Details sichtbar.


3


Auf der Grundlage dieser Methode meldete der Kläger am XX.XX.2015 die Umsatzsteuer für das Jahr 2014 an.
Ebenso verfuhr er in den Umsatzsteuererklärungen für 2015 vom XX.XX.2016 und für 2016 vom XX.XX.2017. Die


4
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Umsatzsteuererklärungen waren jeweils nicht zustimmungsbedürftig beziehungsweise unterlagen der allgemeinen
Zustimmung.


Am XX.XX.2015 erging aus hier nicht streitigen Gründen ein Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für das Jahr 2014, in
dem der Vorbehalt der Nachprüfung bestehen blieb.


5


Im Jahr 2018 nahm der Prüfer nach einer Außenprüfung für die Streitjahre an, dass die Bemessungsgrundlage für
den Verkauf der Spar-Menüs außer Haus ‑‑entsprechend dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
(BMF) vom 28.11.2013 (BStBl I 2013, 1594) und Abschn. 10.1. Abs. 11 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses
(UStAE)‑‑ nach dem Verhältnis der Einzelverkaufspreise zu erfolgen habe. Die F&P-Methode sei nicht gleich einfach
und führe nicht zu sachgerechten Ergebnissen.


6


Zuvor hatte der Prüfer die Daten des Warenwirtschafts- und Kassensystems des Klägers eingesehen. Diese Daten
enthielten die Kassenumsätze, die genauen Rezepturen der einzelnen verkauften Produkte und die taggenauen
Einkaufspreise der Waren beziehungsweise der Zutaten. Daraus ermittelte der Prüfer den Wareneinsatz der
einzelnen Produkte. Zudem wurden die Einkaufspreise stichprobenartig mit Einkaufsrechnungen abgeglichen.


7


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) schloss sich der Auffassung des Prüfers an und setzte ‑‑unter
Berücksichtigung weiterer nicht streitgegenständlicher Feststellungen‑‑ mit Änderungsbescheiden vom XX.XX.2018
die Umsatzsteuer für 2014, 2015 und 2016 höher fest.


8


Der Einspruch des Klägers, mit dem er vortrug, dass die Bemessungsgrundlage wie bisher nach der F&P-Methode
aufzuteilen sei, blieb erfolglos. Das FA verwies auf den Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 03.04.2013 -
V B 125/12 (BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973) und Abschn. 10.1. Abs. 11 UStAE. Ein Ruhen des Verfahrens sei nicht
erforderlich.


9


Das Finanzgericht (FG) gab der Klage, mit der der Kläger geltend gemacht hatte, dass die F&P-Methode einfach sei
und zu sachgerechten Ergebnissen führe, statt. Sein Urteil ist auf https://justizportal.justiz-bw.de abrufbar.


10


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts. Nach dem BFH-Beschluss vom 03.04.2013 -
V B 125/12 (BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973) habe die Aufteilung eines Gesamtverkaufspreises nach der
"einfachstmöglichen" Aufteilungsmethode zu erfolgen. Der BFH habe dort auch entschieden, dass der
Gesamtverkaufspreis grundsätzlich nach Maßgabe der Einzelverkaufspreise aufzuteilen ist, wenn der Unternehmer
die im Rahmen eines Gesamtverkaufspreises gelieferten Gegenstände auch einzeln liefert. Auf der Grundlage dieser
Rechtsprechung regele Abschn. 10.1. Abs. 11 UStAE, dass ein Gesamtverkaufspreis grundsätzlich nach dem
Verhältnis der Einzelverkaufspreise aufzuteilen ist, weil es sich hierbei im Regelfall um die einfachstmögliche,
sachgerechte Aufteilungsmethode handele. Daneben seien zwar auch andere Aufteilungsmethoden (wie das
Verhältnis des Wareneinsatzes) zulässig, sofern diese gleich einfach sind und zu sachgerechten Ergebnissen führen.
Die Aufteilung nach den betrieblichen Kosten sei danach aber gerade keine gleich einfache Aufteilungsmethode.


11


Auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) sei die Marktwertmethode
(Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen) grundsätzlich vorrangig anzuwenden, ohne dass es auf die konkreten
Umstände des Einzelfalles ankommt. Nach den Ausführungen des EuGH in Rz 38 des Urteils MyTravel vom
06.10.2005 - C-291/03, EU:C:2005:591 sei ein Abgehen von der Anwendung des Marktwertes bei der Bewertung von
Leistungen, bei denen dieser Wert festgestellt werden kann, auch dann nicht gerechtfertigt, wenn der Marktwert
nicht für die Gesamtheit der von dem Steuerpflichtigen erbrachten Leistungen bestimmt werden kann. Den
Anwendungsvorrang der Marktwertmethode gegenüber der Kostenmethode begründe der EuGH in Rz 43 des EuGH-
Urteils Madgett und Baldwin vom 22.10.1998 - C-308/96 und C-94/97, EU:C:1998:496 damit, dass die
Kostenmethode die Schwierigkeit aufwerfe, dass nichts die Annahme zulasse, dass die auf die jeweiligen
Leistungen, aus denen das pauschale Leistungspaket besteht, entfallenden Margen im gleichen Verhältnis
zueinander stünden wie ihre jeweiligen Kosten.


12


Zudem stelle der EuGH in Rz 41 des Urteils MyTravel vom 06.10.2005 - C-291/03, EU:C:2005:591 die Wahl der
Methode zur Aufteilung eines einheitlichen Preises ausdrücklich nicht in das Ermessen des Steuerpflichtigen. Zur
Verdeutlichung nehme der EuGH in Rz 34 des oben genannten Urteils MyTravel vom 06.10.2005 - C-291/03,
EU:C:2005:591 Bezug auf Rz 69 der Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache MyTravel vom
12.05.2005 - C-291/03, EU:C:2005:283. Dieser habe ausgeführt, dass das Kriterium des Marktwertes nicht immer
sachgerecht sei.
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Nach diesen Grundsätzen sei die Aufteilung nach der F&P-Methode nicht sachgerecht. Sie führe zu einer stärkeren
Gewichtung der ermäßigt zu besteuernden Bestandteile des Menüs. Dies liege vor allem daran, dass Kaltgetränke
nicht verzehrfertig erworben, sondern durch Vermischung eines Konzentrats mit Wasser selbst hergestellt werden.
Sie hätten daher einen sehr niedrigen Einkaufspreis im Verhältnis zum Einzelverkaufspreis.


14


Die Menüpreisaufteilung nach der sogenannten F&P-Methode sei außerdem nicht gleich einfach wie die Aufteilung
nach Einzelverkaufspreisen. Soweit das FG darauf abstelle, dass der Unternehmer sie quasi "auf Knopfdruck"
durchführen könne, werde die "Einfachheit" völlig abgekoppelt von der Anzahl der erforderlichen Rechenschritte
und der Anzahl der zu erfassenden Daten. Nach dieser verkürzten "Definition" wären auch die kompliziertesten
Berechnungen "einfachstmöglich", wenn sie durch ein Computerprogramm auf Knopfdruck durchführbar wären.
Diese Sichtweise werde der Sache nicht gerecht. Die Aufteilung des Gesamtverkaufspreises nach der F&P-Methode
sei mit einem erheblich höheren Ermittlungsaufwand verbunden als die Aufteilung nach dem Verhältnis der
Einzelverkaufspreise, bei der die benötigten Daten ohnehin in den Kassensystemen vorgehalten werden müssen.
Auch der BFH habe in seinem Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12 (BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973) die
Komplexität der Berechnung und die Anzahl der zu erhebenden Daten als Maßstab für die Einfachheit einer
Berechnung angesehen, indem er darauf abgestellt habe, dass die Methode der dortigen Antragstellerin nach deren
eigenem Vortrag zu einer komplexen Berechnung zur Aufteilung des Gesamtpreises zwinge. Eine
Berechnungsmethode könne auch nicht bereits deshalb einfach sein, weil sie durch einen Betriebsprüfer mit Mühe
rechnerisch nachvollzogen werden kann. Die Prüfung der "Einfachheit" der gewählten Aufteilungsmethode sei auf
der Ebene des einzelnen Franchisenehmers vorzunehmen. Dies sei regelmäßig nur bei der Aufteilung nach
Einzelverkaufspreisen möglich, nicht aber bei den (vom Franchisegeber als Drittem) zur Verfügung gestellten F&P-
Kosten.


15


Schließlich würden bei der F&P-Methode die Wareneinsatzkosten mit den zum Zeitpunkt des Warenverkaufs
gültigen Einkaufspreisen bestimmt. Diese aktualisierten Kosten müssten jedoch nicht immer zwingend auch die
zum Zeitpunkt des späteren Warenverkaufs gültigen F&P-Kosten darstellen, da beispielsweise beim Unternehmer
vorhandene Lagerbestände nicht berücksichtigt werden.


16


Gegen die Sachgerechtheit spreche auch, dass die Berechnung nach der F&P-Methode zu Ungenauigkeiten führt, da
die Kosten der einzelnen Speisen anhand von Standardrezepturen ermittelt werden. Es werde auf Idealwerte des
Wareneinsatzes abgestellt, so dass es bei sichtportionierten Zutaten oder der Abbestellung von Zutaten durch
Kunden zu Abweichungen komme. Im Grunde genommen sei die F&P-Methode daher keine reine
Wareneinsatzmethode, sondern eher eine Schätzmethode.


17


Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.18


Der Kläger beantragt, die Revision des FA als unbegründet zurückzuweisen.19


Er verteidigt die angefochtene Vorentscheidung und trägt ergänzend vor, dass er im Streitfall zwei oder mehrere
selbständige Leistungen (Lieferung von Lebensmitteln, zum Beispiel Burger, und die Lieferung eines Getränks, zum
Beispiel einer Cola) erbringt, die für die Umsatzbesteuerung auch gesondert zu betrachten sind. Die Vorinstanz halte
die vom Kläger angewandte F&P-Methode für gleich einfach und sachgerecht. Das FA weite den BFH-Beschluss
vom 03.04.2013 - V B 125/12 (BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973) unzulässigerweise auf den vorliegenden Fall aus.
Im zitierten Beschluss sei es um einen Franchisenehmer einer Fast-Food-Kette gegangen, der den
Unterschiedsbetrag zwischen der Summe der Einzelpreise und dem Preis des Spar-Menüs ("Rabatt") ausschließlich
bei dem ‑‑dem Regelsteuersatz unterliegenden‑‑ Getränk berücksichtigt habe. Darin unterscheide sich der
Sachverhalt vom vorliegenden, da hier eine Aufteilung auf beide Bestandteile nach dem Wareneinsatz
vorgenommen wird. Abschn. 10.1. Abs. 11 Satz 4 und 5 UStAE lasse auch andere Aufteilungsmethoden ‑‑wie das
Verhältnis des Wareneinsatzes‑‑ ausnahmsweise zu, sofern diese gleich einfach sind und zu sachgerechten
Ergebnissen führen.


20


Soweit die Finanzverwaltung die sogenannte F&P-Methode (je nach Anwendung) als Schätzmethode
beziehungsweise Mischmethode aus Wareneinsatz und betrieblichen Kosten und Einzelverkaufspreis ansehe,
bevorzuge die Branche der Systemgastronomie die Aufteilung auf Grundlage der sogenannten F&P-Kosten. Unter
F&P-Kosten seien hierbei die von den Lieferanten in Rechnung gestellten Beträge für die Lebensmittel (zum
Beispiel Hackfleisch, Brötchen, Salat, Kartoffeln, Apfelsaft) einerseits sowie die Verpackung (zum Beispiel Papier,
Becher) andererseits zu verstehen. Durch exakt festgelegte Rezepturen könnten die F&P-Kosten dem einzelnen
Produkt zugeordnet werden. Es sei der Systemgastronomie immanent, in jedem Restaurant die identische
Produktpalette in gleichbleibender Qualität anzubieten, so dass Zutaten und Mengen jedes verkauften Produktes
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standardisiert und exakt festgelegt sind. Dies bedeute, dass die F&P-Kosten in den Unternehmen der
Systemgastronomie als Kalkulationsgrundlage verfügbar seien und somit auch durch entsprechende Verankerung
im Kassen- und Warenwirtschaftssystem als automatisierte und somit einfache Methode für die Aufteilung des
Menüpreises herangezogen werden könnten. Die F&P-Methode sei im Verhältnis zur Marktwertmethode damit
gleich einfach und sachgerecht.


Das Niedersächsische FG habe mit Beschluss vom 05.10.2020 - 11 V 112/20 (Deutsches
Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2021, 871) die Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen als nicht sachgerecht
abgelehnt, weil nicht alle Bestandteile des Menüs auch einzeln verkauft wurden und die Einzelverkaufspreise allein
durch die unterschiedlichen Rabattaktionen deutlich schwankten. Fiktive Einzelverkaufspreise seien ‑‑bezogen auf
diese abweichenden Speisen‑‑ nicht als sachgerecht zu beurteilen.


22


Soweit der EuGH in Rz 34 des Urteils MyTravel vom 06.10.2005 - C-291/03, EU:C:2005:591 ausgeführt hat, dass
‑‑wie Generalanwalt Léger in Rz 68 seiner Schlussanträge in der Rechtssache MyTravel vom 12.05.2005 - C-291/03,
EU:C:2005:283 festgestellt hat‑‑ die Auffassung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zutrifft, dass die
Aufschlüsselung des Pauschalpreises zwischen den erworbenen Leistungen und den eigenen Leistungen
grundsätzlich immer dann auf der Grundlage des Marktwertes der letztgenannten Leistungen erfolgen muss, wenn
dieser Wert bestimmt werden kann, stelle sich die Frage, ob durch die deutlich schwankenden Verkaufspreise
(Coupon- und Rabattaktionen, Großfirmenrabatte et cetera) ‑‑und damit angesichts eines lediglich fiktiv von der
Zentrale vorgegebenen Einzelverkaufspreises‑‑ von einem sachgerechten Ermittlungsmaßstab ausgegangen werden
kann, welcher den Ansatz der Marktwertmethode (nach Einzelverkaufspreisen) rechtfertige. Das Abstellen auf
"Listenpreise" werde den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht, da die tatsächlich erzielten Einzelerlöse nicht
dem "Listenpreis" entsprächen. Demgegenüber würden die individuellen Einzelpreise des Wareneinsatzes
aufgezeichnet. Daher kommt diese Aufteilungsmethode einem vernünftigen und der Wirklichkeit entsprechendem
Ergebnis näher als das Abstellen auf pauschale und mit der Wirklichkeit vor Ort nicht übereinstimmenden
Verkaufspreise. Wie Generalanwalt Léger dort (Rz 69) ebenfalls festgestellt habe, ließen sich Abweichungen von
diesem Grundsatz kaum vollständig ausschließen. Bei einem Nachweis dessen, dass die auf die tatsächlichen Kosten
gestützte Methode der tatsächlichen Struktur des Pauschalangebotes exakt Rechnung trage, könne die
Aufschlüsselung der Pauschalpreise unter Verwendung einer anderen Methode als der Marktwertmethode
vorgenommen werden. Auch das EuGH-Urteil Madgett und Baldwin vom 22.10.1998 - C-308/96 und C-94/97,
EU:C:1998:496 komme zu dem Ergebnis, dass es nicht immer sachgerecht sei, auf den Marktwert als Kriterium
abzustellen.


23


Der Nachweis, dass die auf die tatsächlichen Kosten gestützte Methode der tatsächlichen Struktur des
Pauschalangebotes exakt Rechnung trage, sei hier aufgrund der exakt festgelegten Rezepturen, die vom
Kassenhersteller ebenso im System hinterlegt sind wie die Einkaufspreise, geführt. Eine Aufteilung nach den
Einzelverkaufspreisen würde hingegen zum einen aufgrund der verschiedenen Verkaufspreise zum Ansatz fiktiver
Preise und zum anderen (aufgrund der hohen Rohgewinnaufschlagsätze bei den mitverkauften Getränken) zu einer
nicht linearen Preisstruktur führen. Der Aufteilungsmaßstab nach der Wareneinsatz-Methode führe zu
sachgerechteren und einheitlicheren Ergebnissen und sei im Grunde mindestens ebenso einfach, weil weniger
wertbildende Zusatzkosten zu berücksichtigen seien als bei den Verkaufspreisen. Lediglich der schlichte
Wareneinsatz zuzüglich der unmittelbaren Verpackung werde in die Berechnung einbezogen.


24


Soweit das EuGH-Urteil Madgett und Baldwin vom 22.10.1998 - C-308/96 und C-94/97, EU:C:1998:496 am Ende zur
Marktpreismethode gelangt sei, sei der EuGH von einer falschen Annahme ausgegangen. Nach Rz 46 habe er es für
ausschlaggebend gehalten, dass unstreitig sein müsse, dass die Berechnung, die auf die Marge der von Dritten
bezogenen Leistungen erhoben wird, unabhängig von der angewandten Methode grundsätzlich denselben Betrag
ergibt. Diese Behauptung treffe jedoch nicht zu, da im Vereinigten Königreich Beherbergungsleistungen dem
Normalsteuersatz in Höhe von 17,5 % unterlagen, Beförderungsleistungen hingegen dem Nullsatz. Die prozentuale
Aufteilung des Gesamtpreises auf der Grundlage der entstandenen Kosten oder des Marktpreises führe dazu, dass
der Anteil des Preises für die der Margenbesteuerung unterliegenden Beförderungsleistungen, die dem Nullsatz
unterliegen, differiere. Insofern ergebe sich zumindest für die Eigenleistungen ein anderes Ergebnis, was aber für
die Entscheidung des EuGH zugunsten des Marktpreises maßgeblich war. Auch im vorliegenden Fall komme es bei
der F&P-Methode und der Methode nach den Einzelverkaufspreisen zu unterschiedlichen Steuerbeträgen, so dass
das Erfordernis der Sachgerechtheit nicht gegeben sei. Die Aufteilung nach den Einzelverkaufspreisen
("Listenpreise" und nicht tatsächlich erzielte Einzelpreise der Produkte) sei daher als nicht sachgerecht zu
qualifizieren und insgesamt abzulehnen.


25


Seite 4 von 7







Entscheidungsgründe


II.


Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Abweisung der Klage. Das FG hat
zu Unrecht angenommen, dass die vom Kläger angewendete F&P-Methode ohne Kappung im Streitfall sachgerecht
ist. Die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben. Da dem FA bei seiner sachgerechten Aufteilung nach
Einzelverkaufspreisen keine Rechtsfehler unterlaufen sind, ist die Klage abzuweisen.


26


1. Zutreffend gehen das FG und beide Beteiligte davon aus, dass es sich bei der Ausgabe von Speisen und Getränken
um zwei selbständige Lieferungen handelt (vgl. auch BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240, 447,
BStBl II 2013, 973, Rz 15; s.a. Erkenntnisse des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs ‑‑ÖVwGH‑‑ vom
16.12.2009 - 2008/15/0075 und vom 20.12.2016 - Ro 2014/15/0039-3, Rz 18; beide abrufbar unter
www.ris.bka.gv.at).


27


a) Das ergibt sich bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung (vgl. dazu EuGH-Urteile Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej vom 20.04.2023 - C-282/22, EU:C:2023:312, Rz 27; Digital Charging Solutions vom 17.10.2024 - C-60/23,
EU:C:2024:896, Rz 46) nach Auffassung des Senats schon daraus, dass der Kunde die Wahl hat, entweder nur eine
Speise oder nur ein Getränk oder eine Kombination aus beiden als Menü zu erwerben. Jeder der Bestandteile hat
danach für ihn einen eigenen Zweck und ist daher keine Nebenleistung (vgl. dazu allgemein EuGH-Urteil
Companhia União de Crédito Popular vom 18.04.2024 - C-89/23, EU:C:2024:333, Rz 37, m.w.N.). Daraus ergibt sich
aber zugleich, dass beide Bestandteile nicht so eng miteinander verbunden sind, dass objektiv eine einzige
untrennbare wirtschaftliche Leistung vorliegt (vgl. dazu EuGH-Urteile Frenetikexito vom 04.03.2021 - C-581/19,
EU:C:2021:167, Rz 38 f., 45; Deco Proteste - Editores vom 05.10.2023 - C-505/22, EU:C:2023:731, Rz 20). Zuletzt
entspricht diese Annahme dem aus Art. 1 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem folgenden Grundsatz, dass jeder Umsatz in der Regel als eigene,
selbständige Leistung zu betrachten ist (vgl. EuGH-Urteile Q-GmbH (Versicherungsschutz für besondere Risiken)
vom 25.03.2021 - C-907/19, EU:C:2021:237, Rz 20; DGRFP Cluj vom 16.02.2023 - C-519/21, EU:C:2023:106, Rz 40).
Die vom BFH und dem ÖVwGH befürwortete Aufspaltung ist nicht künstlich, sondern entspricht der (auch) beim
Kläger bestehenden Möglichkeit des Durchschnittsverbrauchers zum getrennten Erwerb der Speise und des
Getränks.


28


b) Bei der Abgabe der Spar-Menüs zum Mitnehmen handelt es sich auch, wovon beide Beteiligte und das FG
zutreffend übereinstimmend ausgehen, nicht um Dienstleistungen, sondern um Lieferungen (vgl. BFH-Urteile vom
26.10.2006 - V R 58/04, V R 59/04, BFHE 215, 360, BStBl II 2007, 487, unter II.4.d; vom 15.09.2021 - XI R 12/21
(XI R 25/19), BFHE 274, 317, BStBl II 2022, 417, Rz 34; vom 20.10.2021 - XI R 2/21, BFH/NV 2022, 353, Rz 25;
EuGH-Urteil Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach vom 22.04.2021 - C-703/19, EU:C:2021:314, Rz 51,
m.w.N.).


29


2. Ist danach das FG im Ausgangspunkt zu Recht davon ausgegangen, dass ein einheitlicher Gesamtpreis auf
(mindestens) zwei Lieferungen aufgeteilt werden muss, hat es weiter zu Recht angenommen, dass die erforderliche
Aufteilung nicht immer nach (gegebenenfalls fiktiven) Einzelverkaufspreisen (Marktwertmethode) erfolgen muss.
Ausnahmen hiervon sind möglich.


30


a) Der EuGH hat in seinem Urteil CPP vom 25.02.1999 - C-349/96, EU:C:1999:93 unter Bezugnahme auf sein Urteil
Madgett und Baldwin vom 22.10.1998 - C-308/96 und C-94/97, EU:C:1998:496 ausgeführt, dass zur Aufteilung des
Entgelts die "einfachstmögliche" Berechnungs- oder Bewertungsmethode zu verwenden ist. Dieser Auffassung folgt
der BFH in ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 21.10.2015 - XI R 22/13, BFHE 251, 467, BStBl II
2018, 612, Rz 34; vom 16.03.2023 - V R 17/21, BFH/NV 2023, 965, Rz 22).


31


b) Als einfachstmögliche Methode sieht der BFH dabei die Aufteilung nach Marktwerten beziehungsweise
Einzelverkaufspreisen an (vgl. BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973).
Diese Sichtweise deckt sich mit der Rechtsprechung des ÖVwGH (Erkenntnisse vom 16.12.2009 - 2008/15/0075;
vom 20.12.2016 - Ro 2014/15/0039-3, Rz 19 ff.; beide abrufbar unter www.ris.bka.gv.at).


32


aa) Der BFH hat dies unter anderem damit begründet (BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240, 447,
BStBl II 2013, 973, Rz 18 f.), dass eine Aufteilung nach den Kosten der beiden Lieferungen nach dem eigenen
Vortrag der dortigen Antragstellerin zu einer komplexen Berechnung zwinge, wie das FG zutreffend ‑‑insbesondere
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unter Hinweis auf unterjährige Kostenschwankungen‑‑ entschieden habe. Eine Ausnahme hat der BFH zum Beispiel
für möglich gehalten, wenn die lineare Aufteilung des Gesamtverkaufspreises nach Maßgabe der
Einzelverkaufspreise für eine der im Rahmen des Spar-Menüs erfolgten Einzellieferungen zu einem Entgelt unter
dem Nettoeinkaufspreis führt.


bb) Der ÖVwGH (Erkenntnis vom 20.12.2016 - Ro 2014/15/0039-3, Rz 19 ff., unter: www.ris.bka.gv.at) hat dies unter
anderem zusätzlich damit begründet, dass eine Aufteilung des Gesamtentgelts nach den betrieblichen Kosten nicht
nur aufwändige Berechnungen voraussetzt, sondern darüber hinaus derartige Berechnungen nicht in der Lage sind,
der tatsächlichen Struktur des Pauschalangebots exakt Rechnung zu tragen (vgl. dazu auch EuGH-Urteil MyTravel
vom 06.10.2005 - C-291/03, EU:C:2005:591, Rz 34), weil der tatsächliche Kostenanfall und das Nachfrageverhalten
der Kunden bei der Kalkulation der Verkaufspreise der Menüs ungewiss sind. Außerdem könne der Kunde die
Aufteilung nach Kosten nicht erkennen, obwohl die von den Steuerbehörden zu erhebende Steuer der tatsächlich
bei dem Endverbraucher eingezogenen Steuer entsprechen müsse (EuGH-Urteil MyTravel vom 06.10.2005 - C-
291/03, EU:C:2005:591, Rz 30).


34


cc) Soweit ein Verkaufspreis für ein bestimmtes Produkt nicht existiert, ist im Rahmen einer Aufteilung nach der
Marktwertmethode die Berechnung mit fiktiven Verkaufspreisen vorzunehmen (vgl. zur Aufteilung von Selbstkosten
im Rahmen einer unentgeltlichen Lieferung BFH-Urteile vom 25.11.2021 - V R 45/20, BFHE 275, 392, BStBl II 2025,
173, Rz 32; vom 15.03.2022 - V R 34/20, BFHE 276, 369, Rz 22; vom 09.11.2022 - XI R 31/19, BFHE 279, 227; vom
04.09.2024 - XI R 15/24 (XI R 17/20), zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BFH/NV 2025, 120).
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dd) Dem FG und dem Kläger ist aber zuzugeben, dass weder der EuGH noch der BFH oder der ÖVwGH Ausnahmen
hiervon generell ausschließen. Der BFH hat dies ausdrücklich offengelassen (vgl. BFH-Beschluss vom 03.04.2013 -
V B 125/12, BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973, Rz 18) und der ÖVwGH sie ‑‑dem EuGH-Urteil MyTravel vom
06.10.2005 - C-291/03, EU:C:2005:591, Rz 34 folgend‑‑ für möglich gehalten, wenn eine Aufteilung nach
Marktwerten nicht sachgerecht sei (vgl. Erkenntnis vom 20.12.2016 - Ro 2014/15/0039-3, Rz 23 f.). Als Beispiel für
eine solche Situation kommt nach Auffassung des Generalanwalts Léger der von ihm gebildete Fall in Betracht, dass
ein Unternehmer für den betreffenden Besteuerungszeitraum seine Pauschalpreise systematisch in der Weise
festgesetzt hat, dass auf jeden von ihm getragenen Kostenbestandteil eine feste Gewinnspanne erzielt wird (vgl.
Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache MyTravel vom 12.05.2005 - C-291/03, EU:C:2005:283,
Rz 70).


36


ee) Auch die Finanzverwaltung lässt in Abschn. 10.1. Abs. 11 Satz 5 UStAE andere Aufteilungsmethoden wie das
Verhältnis des Wareneinsatzes zu, sofern diese gleich einfach sind und zu sachgerechten Ergebnissen führen. Aus
einem nicht veröffentlichten, gerichtsbekannten BMF-Schreiben vom 01.12.2017 ergibt sich sogar, dass die
Umsatzsteuer-Referatsleiter bei der Abstimmung über das BMF-Schreiben vom 28.11.2013 (BStBl I 2013, 1594)
ursprünglich davon ausgegangen sind, dass die F&P-Methode eine Aufteilungsmethode nach dem Verhältnis des
Wareneinsatzes in diesem Sinne sei, da der Wareneinsatz durch exakt festgelegte Rezepturen ganz konkret
einzelnen Produkten zugeordnet werden könne (vgl. dazu allgemein auch Feil/Grundler, Umsatzsteuer-Rundschau
2014, 1).


37


c) Vor diesem Hintergrund geht der Senat davon aus, dass es bei der Lieferung von mehreren Gegenständen zu
einem Gesamtverkaufspreis zulässige Ausnahmen von der Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen geben kann.
Notwendige Voraussetzung hierfür ist aber jedenfalls, dass die angewendete Methode zumindest ebenso
sachgerecht ist wie die grundsätzlich vorzunehmende Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen.


38


d) Die vom ÖVwGH in diesem Zusammenhang geäußerten Bedenken im Hinblick auf die Erkennbarkeit der
Aufteilung für den Verbraucher teilt der Senat insoweit nicht, wenn in den (Kleinbetrags-)Rechnungen die
Aufteilung des Entgelts erfolgt und der Kunde sie daher bei Erwerb anhand der Rechnung auf einen Blick erkennen
kann.


39


3. Allerdings hat das FG zu Unrecht angenommen, dass die vom Kläger angewendete F&P-Methode im Streitfall zu
sachgerechten Ergebnissen führt; die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.


40


aa) Das FG hat seine Auffassung, dass die F&P-Methode sachgerecht sei, damit begründet, dass nach den
Feststellungen des Betriebsprüfers die durch den Kläger vorgenommene Aufteilung des Gesamtpreises der Spar-
Menüs gut nachvollziehbar sei und auf tagesaktuellen, in Datenbanken bereitgestellten Einkaufspreisen (bezogen
auf den Wareneingang) beruhe. Die Berechnung erfolge maschinell (das heißt mittels "einfacher" Rechenleistung
von Computern). Die Methode sei für den Kläger die einfachstmögliche, weil die Aufteilung quasi "auf Knopfdruck"
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erfolgen könne. Die Ergebnisse seien nachprüfbar. Ungerechtfertigte Steuervorteile habe das FA weder dargetan
noch seien den Akten hierfür Anhaltspunkte zu entnehmen. Allein der Umfang der erforderlichen Daten und die
Anzahl der notwendigen Rechenschritte führe nicht dazu, die Aufteilungsmethode als nicht sachgerecht und
komplizierter einzustufen. Zum einen werde auch bei einer Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen umfangreiches
Zahlenmaterial zu den jeweiligen Verkaufspreisen benötigt, die aufgrund von Preisänderungen ebenfalls
Schwankungen unterliegen können. Zum anderen sei nicht die Sicht der Verwaltung maßgeblich, sondern die
konkrete Ausgestaltung beim Steuerpflichtigen.


bb) Bei dieser tatsächlichen Würdigung hat das FG für die Beurteilung maßgebliche Begleitumstände
unberücksichtigt gelassen, so dass sie den Senat nicht nach § 118 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) bindet
(vgl. zum Entfallen der Bindungswirkung allgemein BFH-Urteile vom 18.11.2021 - V R 38/19, BFHE 274, 355, Rz 38;
vom 26.01.2022 - XI R 19/19 (XI R 12/17), BFHE 275, 440, BStBl II 2022, 582, Rz 48). Das FG hat nämlich die
rechnerischen Ergebnisse der F&P-Methode nicht darauf untersucht, ob sie der geschäftlichen und wirtschaftlichen
Realität entsprechen. Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität ist ein grundlegendes
Kriterium für die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems (vgl. dazu allgemein EuGH-Urteile ITH
Comercial Timișoara vom 12.11.2020 - C-734/19, EU:C:2020:919, Rz 48; Fenix International vom 28.02.2023 - C-
695/20, EU:C:2023:127, Rz 72; Credidam vom 04.07.2024 - C-179/23, EU:C:2024:571, Rz 45; BFH-Urteile vom
21.04.2022 - V R 18/19, BFHE 276, 493, Rz 17; vom 15.03.2022 - V R 35/20, BFHE 276, 377, BStBl II 2023, 150,
Rz 14; vom 29.11.2022 - XI R 18/21, BFHE 279, 298, Rz 26).


42


cc) Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität ist die vom Kläger angewendete F&P-
Methode schon deshalb nicht sachgerecht, weil sie teilweise dazu führt, dass in einem Menü der Preis eines
Lebensmittels mit einem hohen Wareneinsatz (zum Beispiel eines Burgers) nach der F&P-Methode deutlich über
dem Einzelverkaufspreis dieses Lebensmittels liegt.


43


Bestätigt wird dies durch den Umstand, dass die Klägerin des Verfahrens XI R 22/22 ‑‑anders als der Kläger‑‑ im
Rahmen der dort angewendeten F&P-Methode kontrolliert, ob der anteilige Verkaufspreis nach der F&P-Methode
den Einzelverkaufspreis übersteigt, gegebenenfalls Kappungen auf den Einzelverkaufspreis vornimmt und es dort
auch tatsächlich zu "Kappungen" gekommen ist. Eine vergleichbare Kontrolle der errechneten Ergebnisse auf ihre
Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität ist nach den tatsächlichen Feststellungen
des FG insoweit im Streitfall kassentechnisch nicht vorgesehen. Bereits dies führt zum Verwerfen der vom Kläger
angewendeten Methode; denn dass der Verkaufspreis eines Produkts (zum Beispiel eines Burgers) in einem mit
Rabatt verkauften Menü höher sein könnte als der Einzelverkaufspreis außerhalb des Menüs, widerspricht der
wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität.


44


Des Weiteren ist die F&P-Methode auch insoweit nicht sachgerecht, als bei Veränderung der Einkaufspreise für den
Wareneinkauf eine sofortige Berücksichtigung dieser Änderung bei der F&P-Methode erfolgte, obwohl die Neuware
in der Regel erst eine Woche später in den Filialen zum Verkauf kam. Auch darin liegt ein nicht sachgerechtes
Ergebnis.


45


4. Die Sache ist spruchreif im Sinne der Abweisung der Klage. Da die vom FA stattdessen angewendete Methode
(Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen) sachgerecht ist (vgl. BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE
240, 447, BStBl II 2013, 973), bei nicht existierenden Einkaufspreisen fiktive Einkaufspreise zugrunde zu legen sind
(vgl. BFH-Urteile vom 25.11.2021 - V R 45/20, BFHE 275, 392, BStBl II 2025, 173; vom 15.03.2022 - V R 34/20,
BFHE 276, 369) und Fehler des FA innerhalb der von ihm angewandten Methode weder vorgetragen noch sonst
ersichtlich sind, erweisen sich die angefochtenen Umsatzsteuerbescheide als rechtmäßig.


46


5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.47


Seite 7 von 7



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520153/



		Urteil vom 22. Januar 2025, XI R 19/23

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.










Urteil vom 22. Januar 2025, XI R 22/22
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 22.01.2025  XI R 19/23 - Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts auf
Liefergegenstände mit verschiedenen Steuersätzen in der Systemgastronomie


ECLI:DE:BFH:2025:U.220125.XIR22.22.0


BFH XI. Senat


UStG § 3 Abs 1, UStG § 10, UStG § 12 Abs 2 Nr 1, UStG § 22 Abs 1, UStG § 22 Abs 2, AO § 146, AO § 158, AO § 162, EGRL
112/2006 Art 73, UStG VZ 2014


Leitsätze


1. NV: Eine Methode zur Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts, die dazu führt, dass auf ein Produkt einer
rabattierten Warenzusammenstellung ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis, ist nicht
sachgerecht.


2. NV: Bei der Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen ist von Bruttoverkaufspreisen auszugehen.


3. NV: Hat ein Steuerpflichtiger aufgrund der Anwendung einer zwar objektiv nicht sachgerechten, aber subjektiv
vertretbaren Methode zur Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts die steuerpflichtigen Umsätze nicht zutreffend
getrennt nach Steuersätzen aufgezeichnet, ist der Ansatz eines Sicherheitszuschlags nicht gerechtfertigt, wenn der
Steuerpflichtige an der Sachverhaltsaufklärung vollständig mitgewirkt hat.


Tatbestand


I.


Entscheidungsgründe


Die Beteiligten streiten über die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von sogenannten Spar-Menüs, die zum
Mitnehmen verkauft wurden.


1


II. Revision der Klägerin


Die Revision der Klägerin, Revisionsklägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) ist unbegründet; sie ist daher
zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das Finanzgericht (FG) hat zu Recht angenommen,
dass die von der Klägerin angewandte "Food-and-Paper-Methode" (F&P-Methode) nicht sachgerecht ist.


2


1. Zutreffend ‑‑und zuletzt auch übereinstimmend‑‑ gehen sowohl das FG und auch beide Beteiligte davon aus, dass es
sich bei der Ausgabe von Speisen und Getränken um zwei selbständige Lieferungen handelt (vgl. auch Beschluss des
Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973, Rz 15; s.a. Erkenntnisse
des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs ‑‑ÖVwGH‑‑ vom 16.12.2009 - 2008/15/0075 und vom 20.12.2016 -
Ro 2014/15/0039-3, Rz 18; beide abrufbar unter www.ris.bka.gv.at). Der Senat verweist dazu im Übrigen auf sein Urteil
XI R 19/23 vom heutigen Tag, unter II.1.


3


2. Ebenfalls zu Recht hat das FG angenommen, dass der Steuerpflichtige nicht zwingend die einfachstmögliche
Methode verwenden muss, sondern bei der Wahl seiner Aufteilungsmethode einen gewissen Spielraum hat, sofern die
von ihm angewendete Methode zu einem sachgerechten Ergebnis führt. Der Senat verweist dazu auf sein Urteil
XI R 19/23 vom heutigen Tag, unter II.2.


4


3. Die Auffassung des FG, dass die von der Klägerin angewendete F&P-Methode nicht sachgerecht und der Beklagte,
Revisionsbeklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) daher zur Anwendung der sogenannten
"Einzelverkaufspreis-Methode" (EVP-Methode) berechtigt sei, hält den Angriffen der Revision stand.


5
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a) Das FG hat den Streitfall wie folgt gewürdigt:6


aa) Es hat angenommen, es treffe zu, dass den höchsten Aufschlagsatz in der Gastronomie immer die Getränke hätten.
Die Verminderung der Steuerschuld führe deshalb nicht allein zur fehlenden Sachgerechtheit der F&P-Methode. Hinzu
komme aber, dass bei der Berechnung des Aufteilungsschlüssels dieser Methode im Einzelfall Produktpreise
entstünden, die über den Einzelverkaufspreisen der einzelnen Produkte lägen, was in manchen Fällen die von der
Klägerin eingebaute "Kappung" auslöse. Das Entstehen solcher "Überpreise" und auch die dadurch erforderliche
"Kappung" stellten einen "Methodenbruch" dar, der gegen die Sachgerechtheit der F&P-Methode spreche. Der
entscheidende Grund für die fehlende Sachgerechtheit der F&P-Methode bei der Ermittlung des Aufteilungsschlüssels
bestehe darin, dass sie bei einzelnen Menübestandteilen regelmäßig zu Verhältnispreisen führe, die über deren
Einzelverkaufspreis lägen. Die Berechnung nach der F&P-Methode führe daher zu nicht realisierbaren Preisen und
spiegele damit nicht ausreichend sachgerecht das Verhältnis der Werte der einzelnen Produkte der Klägerin innerhalb
der von ihr angebotenen Spar-Menüs wider. Die von der Klägerin vorgesehene "Kappung" ändere daran nichts, weil die
"Kappung" belege, dass bei der F&P-Methode wegen fehlerhafter Berechnung Korrekturbedarf bestehe. Die F&P-
Methode mit Kappung stelle ‑‑wie vom FA angenommen‑‑ letztlich eine Art Mischmethode aus EVP- und F&P-
Methode dar; denn die Methode der Klägerin müsse auch auf Einzelverkaufspreise zurückgreifen. Ohne die Bildung
von sogenannten "tax buckets" für die dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Speisen müsste die Kappung bei
den Burgern weit häufiger greifen. Entgegen der Auffassung der Klägerin sei die "Kappung" ein Systembruch innerhalb
der F&P-Methode, der die Sachgerechtheit der Methode insgesamt beeinträchtige. Zudem spreche gegen die
Sachgerechtheit der F&P-Methode, dass es technisch möglich sei, die "Kappung" in jeder bei der Klägerin eingesetzten
Kasse zu deaktivieren, auch wenn dies nach deren Angaben nur durch autorisierte Mitarbeiter möglich sein solle. Ohne
eine "Kappung" verschiebe sich die Preisaufteilung noch mehr zugunsten der Klägerin und damit zulasten des Fiskus.


7


bb) Weiter nahm das FG ‑‑dem FA folgend‑‑ an, dass gegen die Sachgerechtheit der F&P-Methode auch der Zeitpunkt
der Ermittlung der Kosten des Wareneinkaufs und die Abweichung von den Standardrezepturen (zum Beispiel bei
sichtportionierten Zutaten von Tomaten, Gurken oder Salat) sowie die fehlende Nachvollziehbarkeit für den
Durchschnittsverbraucher sprächen.


8


b) Diese tatsächliche Würdigung des FG ist jedenfalls möglich und verstößt nicht gegen Denkgesetze und
Erfahrungssätze; sie bindet daher den Senat (§ 118 Abs. 2 FGO).


9


aa) Der Senat teilt die Auffassung des FG, dass allein der Umstand, dass die von der Klägerin gewählte Methode zu
einer Steuerersparnis führt, für sich genommen nicht zur Folge hat, dass diese Methode nicht sachgerecht wäre.
Steuerpflichtige haben das Recht, ihre Tätigkeit so zu gestalten, dass sich ihre Steuerschuld in Grenzen hält, und
können unter anderem die Geschäftsmodelle, die sie als für ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten und zur Begrenzung ihrer
Steuerlast am besten geeignet erachten, im Allgemeinen frei wählen (vgl. Beschluss des Gerichtshofs der Europäischen
Union ‑‑EuGH‑‑ A.T.S. 2003 vom 09.01.2023 - C-289/22, EU:C:2023:26, Rz 40; EuGH-Urteil Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie (Mehrwertsteuer - fiktiver Erwerb) vom 25.05.2023 - C-114/22, EU:C:2023:430, Rz 45, m.w.N.;
BFH-Urteile vom 11.07.2018 - XI R 26/17, BFHE 262, 535, Rz 63 f.; vom 17.04.2024 - XI R 13/21, BStBl II 2024, 801,
Rz 53).


10


bb) Nicht beizupflichten vermag der Senat dem FG darin, dass es gegen die Sachgerechtheit der Methode spreche, dass
die "Kappung" in jeder bei der Klägerin eingesetzten Kasse zu deaktivieren sei. Würde allein der Umstand, dass eine
gewählte Aufteilung missbräuchlich verändert werden kann, gegen ihre Sachgerechtheit sprechen, wäre keine
Methode sachgerecht; denn die abstrakte Möglichkeit, eine steuerrechtlich korrekte Einstellung einer Kasse
unzulässigerweise durch eine inkorrekte zu ersetzen, besteht im Grunde stets und bei jeder Methode.


11


cc) Ebenfalls als nicht durchgreifend erachtet der Senat die vom FG übernommene Auffassung des ÖVwGH (Erkenntnis
vom 20.12.2016 - Ro 2014/15/0039-3), die konkret vorgenommene Aufteilung nach der F&P-Methode sei für den
Kunden nicht erkennbar, obwohl die von den Steuerbehörden zu erhebende Steuer der tatsächlich bei dem
Endverbraucher eingezogenen Steuer entsprechen müsse. Die Erkennbarkeit der Aufteilung für den Verbraucher ist
ebenso wie die Übereinstimmung mit der eingezogenen Steuer gegeben, wenn in den (Kleinbetrags-)Rechnungen die
Aufteilung des Entgelts erfolgt und der Kunde sie daher beim Erwerb anhand der Rechnung auf einen Blick erkennen
kann. Dass der Kunde nicht erkennen kann, nach welcher Methode die Aufteilung erfolgt ist, wäre aus Sicht des Senats
insoweit unschädlich.


12


dd) Allerdings führt der Umstand, dass es bei der F&P-Methode ‑‑wie das FG zu Recht angenommen hat‑‑
systembedingt zu Überpreisen kommt, dazu, dass die F&P-Methode nicht sachgerecht ist. Dass der Verkaufspreis eines
Produkts (zum Beispiel Burger) in einem mit Rabatt verkauften Menü höher sein könnte als der Einzelverkaufspreis


13


Seite 2 von 6







außerhalb des Menüs, widerspricht der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität. Der Senat verweist insoweit zur
Vermeidung von Wiederholungen auf sein Urteil XI R 19/23 vom heutigen Tag, unter II.3.


4. Der Umstand, dass die Klägerin die F&P-Methode durch eine "Kappung" modifiziert hat, um das Entstehen von
Überpreisen teilweise zu verhindern, führt zu keiner anderen Beurteilung.


14


a) Dies ergibt sich zum einen, wie das FG zutreffend ausgeführt hat, schon daraus, dass die Klägerin mit der "Kappung"
eine Mischung zweier Methoden vorgenommen hat. Bereits dies spricht dagegen, dass die von ihr angewandte
modifizierte F&P-Methode im Ausgangspunkt sachgerecht ist. Denn ein teilweiser Methodenverzicht beziehungsweise
eine teilweise Begrenzung der ermittelten Bemessungsgrundlagen führt nicht dazu, dass eine nicht sachgerechte
Methode zu einer sachgerechten würde, sondern zeigt die mangelnde Sachgerechtheit der Methode auf.


15


b) Die Vermischung zweier Methoden ist zudem nicht mehr einfach, wenn sie ‑‑wie hier‑‑ eine Berechnung nach einer
Methode und eine Kontrolle der Ergebnisse mit Werten, die aus einer anderen Methode stammen, erfordert.


16


c) Überdies vermag der Senat der Klägerin auch nicht darin beizupflichten, dass die Bildung von "tax buckets"
sachgerecht sei. Es mag zwar sein, dass umsatzsteuerrechtlich nur eine einheitliche Lieferung von zwei Speisen
(bestehend zum Beispiel aus Burger und Pommes) und eine Lieferung von ein oder zwei regelbesteuerten
Gegenständen (Getränk, gegebenenfalls mit Spielzeug) erfolgt. Dies ändert aber nichts daran, dass innerhalb dieser
beiden Lieferungen für jeden der Liefergegenstände Einzelpreise (oder fiktive Einzelpreise) vorliegen. Auch innerhalb
einer einheitlichen Speisenlieferung entspricht es nicht der wirtschaftlichen und geschäftlichen Realität, dass ein
Kunde, der einen rabattierten Gesamtpreis zahlt, für einen einzelnen Liefergegenstand einen höheren anteiligen Preis
zahlt als beim Erwerb des einzelnen Gegenstandes.


17


aa) Wirtschaftlich gesehen führt die Bildung von tax buckets in Verbindung mit der Kappung dazu, dass ein Überpreis
bei einer einzelnen Speise (zum Beispiel Burger) so weit wie möglich vom Preis der anderen Speise (zum Beispiel
Pommes) kompensiert wird, während der Preis der anderen, regelbesteuerten Produkte (Getränke, Spielzeug)
unverändert gemindert bleibt. Wird nach der von der Klägerin gewählten Methode die (reine) F&P-Methode
modifiziert, weil es für einen einzelnen Liefergegenstand zu einem Überpreis kommt, ist es jedenfalls nicht
sachgerecht, den Überpreis (zunächst) auf die andere ermäßigt zu besteuernde Speise zu verteilen, um den auf den
Gesamtpreis gewährten Rabatt so weit wie möglich den regelbesteuerten Liefergegenständen zuzuordnen (vgl. auch
BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240, 447, BStBl II 2013, 973, Rz 21).


18


bb) Die Bildung von tax buckets ist aber auch mit der von der Klägerin gewählten Methode nicht zu vereinbaren.
Innerhalb des tax buckets "Speisen" findet die Bildung der Einzelpreise nicht mehr nach der F&P-Methode statt, weil
beispielsweise der Preis für einen Burger gekappt und der für eine andere gleichfalls ermäßigt zu besteuernde Speise
so weit wie möglich erhöht wird. Der Überpreis bei einem Produkt führt also nicht dazu, dass die Methode für die
Aufteilung des Gesamtpreises auf die Liefergegenstände insgesamt gewechselt wird, weil sie nicht sachgerecht ist,
sondern zu einer weiteren Modifikation einer nicht sachgerechten Methode. Diese hat eine weitere Abweichung von
den für die im Einzelverkauf erhobenen Preise der rabattierten Speisen und Getränke zur Folge, die nicht in einem
inneren Zusammenhang mit der F&P-Methode steht und daher inkonsistent ist.


19


III. Revision des FA


Die Revision des FA ist zum Teil begründet; sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur eigenen
Sachentscheidung des Senats (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO). Der Senat setzt die Umsatzsteuer für das Jahr 2014
(Streitjahr) auf den im Tenor genannten Betrag fest.


20


1. Zu Recht macht das FA mit seiner Revision geltend, dass dem angefochtenen Urteil eine unzutreffende Methode
zugrunde liegt, weil das FG eine Aufteilung nach anteiligen Nettoverkaufs- statt Bruttoverkaufspreisen vorgenommen
hat. Bei der Marktwertmethode, das heißt der Aufteilung des Entgelts nach Einzelverkaufspreisen, ist von
Bruttoverkaufspreisen auszugehen. Die Vorentscheidung ist deshalb aufzuheben.


21


a) Der Umsatz wurde nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStG
a.F.) bei Lieferungen und sonstigen Leistungen nach dem Entgelt bemessen. Entgelt war nach § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG
a.F. alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer.


22


b) Dem FG ist daher zwar im Ausgangspunkt darin beizupflichten, dass das anteilige Entgelt ohne die geschuldete
Umsatzsteuer ermittelt werden muss.


23
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c) Allerdings hat das FG daraus zu Unrecht abgeleitet, dass die Aufteilung des Gesamtentgelts von anteiligen
Nettoverkaufs- und nicht von anteiligen Bruttoverkaufspreisen ausgehen müsse.


24


aa) Das Ergebnis des FG widerspricht der Rechtsprechung; denn die Rechtsprechung des BFH stellt auf
Einzelverkaufspreise (und nicht auf Einzelentgelte) ab (vgl. BFH-Beschluss vom 03.04.2013 - V B 125/12, BFHE 240,
447, BStBl II 2013, 973). Die vorgenannte Entscheidung ist zu einem Streitfall ergangen, in dem das dortige FA die
Aufteilung nach den Brutto-Einzelverkaufspreisen vorgenommen hat. Dies hat der BFH als sachgerecht angesehen.


25


bb) Daran hält der Senat nach erneuter Überprüfung fest, weil die vom FG vorgenommene Aufteilung nach
Nettoentgelten nicht sachgerecht ist und ebenfalls der wirtschaftlichen Realität widerspricht.


26


Dies zeigt sich an folgendem Beispiel:27


Produkt 1 (Umsatzsteuersatz 7 %) mit einem Einkaufspreis von 50 € netto wird für 100 € Entgelt + 7 € Umsatzsteuer
= 107 € brutto verkauft. Produkt 2 (Umsatzsteuersatz 19 %) mit einem Einkaufspreis von 50 € netto wird für 100 €
Entgelt + 19 € Umsatzsteuer = 119 € brutto verkauft. Die Summe der Einzelverkaufspreise beträgt 226 €, die Summe
der Entgelte 200 €. 50 % des Entgelts entfällt daher auf jedes Produkt. Die Gewinnspanne für jedes Produkt beträgt
100 %.


28


Beispiel: Der Unternehmer beschließt, Produkt 1 und Produkt 2 in einem Spar-Set mit einem Rabatt von 20 % zu
verkaufen. Er setzt den Preis für das Set auf 180,80 € (80 % von 226 €) fest. Teilt man diesen Betrag nach dem
Verhältnis der Brutto-Einzelverkaufspreise auf, ergibt sich:


Aufteilung nach Brutto-Einzelverkaufspreisen


Einkauf    Verkauf netto    Umsatzsteuer    Verkauf brutto     in %       Aufteilung nach brutto     in %        netto     in %    


50 € 100 € 7 € 107 € 47,3 85,60 € 47,3 80 € 50


50 € 100 € 19 € 119 € 52,7 95,20 € 52,7 80 € 50


  200 €   226 €   180,80 €   160 €   


29


Es wird durch die Aufteilung nach dem Verhältnis der Brutto-Einzelverkaufspreise erreicht, dass der prozentuale
Wertanteil der Produkte im Set gemessen an den Einzelverkaufspreisen unverändert bleibt (Produkt 1: 50 % netto,
47,3 % brutto; Produkt 2: 50 % netto, 52,7 % brutto). Der Gewinn beträgt bei den beiden gleichwertigen Produkten
jeweils 30 €. Beide Produkte werden proportional verbilligt.


30


Anders sieht es hingegen aus, wenn man den Ansatz des FG wählt und von Netto-Einzelverkaufspreisen ausgeht:


Aufteilung nach der Methode des FG


Einkauf    Verkauf netto    Umsatzsteuer    Verkauf brutto     in %       Aufteilung nach netto     in %        netto     in %    


50 € 100 €  7 € 107 € 47,3 90,40 € 50 84,49 € 52,7


50 € 100 € 19 € 119 € 52,7 90,40 € 50 75,97 € 47,3


  200 €   226 €   180,80 €   160,45 €   


31


Durch die vom FG gewählte Aufteilung nach dem Verhältnis der Nettoentgelte wird bewirkt, dass der prozentuale
Wertanteil der Produkte sich im Set gemessen an den Einzelverkaufspreisen verändert (Produkt 1: von 50 % netto auf
52,7 % netto und von 47,3 % brutto auf 50 % brutto; Produkt 2: von 50 % netto auf 47,3 % netto und von 52,7 %
brutto auf 50 % brutto). Obwohl die Produkte gleichwertig sind, beträgt der Gewinn bei Produkt 1 nun 34,49 € (er
steigt relativ) und bei Produkt 2 nur noch 25,97 € (er sinkt relativ). Produkt 1 wird unterproportional und Produkt 2
überproportional verbilligt.


32


Diese Verschiebung widerspricht der wirtschaftlichen Realität und ist mithin nicht sachgerecht. Obwohl die Produkte
im Set gegenüber den Produkten im Einzelverkauf identisch und gleichwertig sind, werden sie bei der Aufteilung nach
dem Verhältnis der Nettoentgelte als nicht mehr gleichwertig behandelt.


33
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2. Ohne Erfolg wendet sich das FA allerdings gegen die Entscheidung des FG, dass der Ansatz eines
Sicherheitszuschlags im Streitfall unzulässig ist. Das FG hat den Ansatz eines Sicherheitszuschlags zu Recht
beanstandet.


34


a) Soweit die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie sie zu schätzen
(§ 162 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung ‑‑AO‑‑).


35


aa) Das gilt unter anderem, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnungen der Besteuerung nicht nach § 158 AO
zugrunde gelegt werden oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der vom
Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu steuerpflichtigen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen bestehen.


36


bb) Die Buchführung und die Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen, die den Vorschriften der §§ 140 bis 148 AO
entsprechen, sind der Besteuerung zugrunde zu legen (§ 158 AO). Die Buchungen und die sonst erforderlichen
Aufzeichnungen sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen (§ 146 Abs. 1 Satz 1 AO,
§ 239 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑).


37


cc) Der Unternehmer ist nach § 22 Abs. 1 Satz 1 UStG a.F. verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und der Grundlagen
ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu machen. Dabei ist ersichtlich zu machen, wie sich die Entgelte auf die
steuerpflichtigen Umsätze, getrennt nach Steuersätzen, und auf die steuerfreien Umsätze verteilen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1
Satz 2, Nr. 2 Satz 2 UStG a.F.).


38


b) Im Rahmen der Schätzung sind nach § 162 Abs. 1 Satz 2 AO alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung
von Bedeutung sind. Die Schätzung des FG ist eine Tatsachenfeststellung im Sinne des § 118 Abs. 2 FGO und kann
daher revisionsrechtlich nur daraufhin überprüft werden, ob sie dem Grunde nach zulässig war, in
verfahrensfehlerfreier Weise zustande gekommen ist und nicht gegen rechtliche Vorgaben, Denkgesetze und
allgemeine Erfahrungssätze verstößt (vgl. BFH-Urteil vom 16.11.2022 - X R 17/20, BFHE 279, 44, BStBl II 2023, 484,
Rz 115).


39


c) Ausgehend davon ist die Annahme des FG, die Voraussetzungen für den Ansatz eines Sicherheitszuschlags seien
vorliegend nicht gegeben, nicht zu beanstanden.


40


aa) Das FG hat keine Rechtfertigung für den Ansatz eines Sicherheitszuschlags auf das vom FA nach der EVP-Methode
errechnete Ergebnis gesehen, da jede Schätzung zwangsläufig Ungenauigkeiten enthalten kann. Diese könnten sich
sowohl zulasten als auch zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken. Vorliegend habe das FA ebenso zugunsten der
Klägerin einen Sicherheitsabschlag vornehmen können. Dafür liege aber ebenso wenig ein sachlicher Grund vor, wie
für den Ansatz eines Sicherheitszuschlags zuungunsten der Klägerin.


41


bb) Das FG hat dabei berücksichtigt, dass eine Schätzung bei der Klägerin nicht etwa aufgrund Aufzeichnungsmängeln
erforderlich geworden wäre. Die Klägerin habe vielmehr eine Methode zur Ermittlung eines Aufteilungsschlüssels
angewendet, die vom FA nicht akzeptiert worden sei. Erst die dadurch erforderlich gewordene abweichende
Berechnung aus Einzelumsätzen habe dann eine Schätzung durch das FA erfordert, weil die Berechnung der Klägerin
auf anderen Grundlagen basiert habe. Diese besondere Sachverhaltskonstellation rechtfertige nicht den Ansatz eines
Sicherheitszuschlags.


42


d) Dies lässt Rechtsfehler zulasten des FA nicht erkennen.43


aa) Zwar fehlen tatsächliche Feststellungen des FG dazu, weshalb das FA die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln
oder berechnen konnte. Das FG hat im Tatbestand seines Urteils lediglich ausgeführt, dass weder die Klägerin noch die
Prüferin anhand der vorliegenden Daten dazu in der Lage gewesen seien, nachträglich eine Berechnung nach der EVP-
Methode zu erstellen. Weshalb dies nicht möglich war, ergibt sich aus dem Urteil allerdings nicht. Allein die Masse der
Daten entbindet das FA jedenfalls nicht von einer ‑‑zumindest stichprobenweisen‑‑ Sachverhaltsaufklärung (vgl. BFH-
Urteil vom 31.01.2024 - V R 20/21, BFHE 283, 535).


44


bb) Der Senat lässt außerdem offen, ob die Aufzeichnungen der Klägerin überhaupt unrichtig im Sinne des § 146
Abs. 1 AO, § 239 Abs. 2 HGB sind. Das FG hat zwar zutreffend hervorgehoben, dass die Aufzeichnungen der Klägerin
objektiv unrichtig seien, weil die Klägerin objektiv eine falsche Methode zur Aufteilung des Gesamtentgelts
angewendet habe. Die von der Klägerin vertretene Auffassung war allerdings subjektiv zumindest vertretbar, nachdem
sich aus einem bei den Akten befindlichen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 01.12.2017
ergibt, dass die Umsatzsteuer-Referatsleiter bei der Abstimmung über das BMF-Schreiben vom 28.11.2013 (BStBl I
2013, 1594) ursprünglich davon ausgegangen sind, dass die F&P-Methode eine Aufteilungsmethode nach dem
Verhältnis des Wareneinsatzes in diesem Sinne sei, da der Wareneinsatz durch exakt festgelegte Rezepturen ganz
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IV.
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konkret einzelnen Produkten zugeordnet werden könne (vgl. auch Feil/Grundler, Umsatzsteuer-Rundschau 2014, 1). In
der Literatur wird teilweise vertreten, der Grundsatz der Richtigkeit verlange eine Buchung, die dem materiellen Recht
entspricht oder ‑‑bei umstrittenen Rechtsfragen‑‑ zumindest vertretbar ist (Klein/Rätke, AO, 18. Aufl., § 146 Rz 13). Im
Rahmen der Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs hat der Große Senat des BFH in seinem Beschluss vom
31.01.2013 - GrS 1/10 (BFHE 240, 162, BStBl II 2013, 317, Rz 78) nicht über Fälle entschieden, in denen der
Steuerpflichtige bei der Bilanzierung von unzutreffenden Tatsachen (Prognosen oder Schätzungen) ausgegangen ist,
ohne dabei gegen die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten verstoßen zu haben. Im Streitfall geht es um eine Aufteilung
eines einheitlichen Gesamtentgelts, die einer Schätzung in diesem Sinne zumindest ähnelt.


cc) Beide Fragen können allerdings offenbleiben; denn die Annahme des FG, dass selbst dann, wenn eine Schätzung
zulässig wäre, kein Sicherheitszuschlag gerechtfertigt sei, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


46


(1) Bei der Prüfung, ob ein Sicherheitszuschlag gerechtfertigt ist, sind einerseits alle möglichen Anhaltspunkte ‑‑unter
anderem auch das Vorbringen des Steuerpflichtigen oder eine an sich fehlerhafte Buchführung‑‑ zu beachten und alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, um im Rahmen des der Finanzbehörde beziehungsweise dem FG Zumutbaren die
Besteuerungsgrundlagen wenigstens teilweise zu ermitteln (vgl. BFH-Beschluss vom 26.02.2018 - X B 53/17, BFH/NV
2018, 820, Rz 7), was das FG berücksichtigt hat. Auf der anderen Seite ist auch das Maß der Verletzung der dem
Steuerpflichtigen obliegenden Mitwirkungspflichten zu berücksichtigen (vgl. BFH-Urteile vom 20.03.2017 - X R 11/16,
BFHE 258, 272, BStBl II 2017, 992, Rz 51; vom 12.12.2017 - VIII R 6/14, BFH/NV 2018, 606, Rz 61), was das FG ebenso
getan hat.


47


(2) Ausgehend davon hat das FG zu Recht berücksichtigt, dass das FA selbst die Besteuerungsgrundlagen im
Schätzungswege ermittelt und die Klägerin daran mitgewirkt hat. Das Maß der Verletzung des § 22 UStG a.F. wäre,
wenn man überhaupt von einer Verletzung ausginge, allenfalls als äußerst gering einzustufen. Die Verletzung könnte
allenfalls, wie das FG angenommen hat, in der Anwendung einer zwar objektiv unrichtigen, aber subjektiv vertretbaren
Methode zur Aufteilung des einheitlichen Gesamtentgelts auf die Umsätze der Klägerin bestehen. Dies rechtfertigt
nicht den Ansatz eines Sicherheitszuschlags neben der vom FA selbst vorgenommenen Schätzung, an der die Klägerin
auch mitgewirkt hat.


48


3. Die Sache ist spruchreif.49


Da das FA zu Unrecht einen Sicherheitszuschlag angesetzt hat, hat das FG der Klage insoweit zu Recht stattgegeben.
Jedoch hat das FA zu Recht statt der Aufteilung nach der F&P-Methode eine Aufteilung nach Brutto-
Einzelverkaufspreisen vorgenommen. Die Klage ist daher im Übrigen als unbegründet abzuweisen.


50


Die Kostenentscheidung folgt aus § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.51


1. Legen beide Beteiligte Revision ein, ist die Kostenentscheidung nach dem Grundsatz der einheitlichen
Kostenverteilung nach dem Obsiegen und Unterliegen gemäß der Quoten der Gesamtkosten zu treffen (z.B. BFH-
Urteile vom 23.08.2017 - X R 7/15, BFH/NV 2018, 325, Rz 50; vom 05.09.2023 - IV R 24/20, BFHE 281, 374, Rz 131; s.a.
BFH-Beschluss vom 29.03.2016 - V R 41/15, BFH/NV 2016, 1056).


52


2. Danach tragen die Klägerin … der Kosten und das FA … der Kosten, da sie insoweit jeweils unterlegen sind.53
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